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Teil A - Leistungsbausteine

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Bausteinen, die Sie bei uns abgeschlossen haben. Sie erfahren insbesonde-
re, welche Leistungen wir erbringen und in welchen Fällen die Leistung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist. Daneben werden besonde-
re Pflichten und Obliegenheiten beschrieben, die Sie beachten müssen. Pflichten und Obliegenheiten, die für alle Bausteine gelten, finden
Sie auch in Teil B.

Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente Klassik
E70

Hier finden Sie die Regelungen Ihres Bausteins Altersvorsorge.
Wenn Ihr Vertrag weitere Bausteine enthält, wird in den Regelun-
gen dieser weiteren Bausteine der Baustein Altersvorsorge als
Grundbaustein bezeichnet.

1. Leistungsvoraussetzungen und Lei-
stungsumfang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbe-

ginn?
1.2 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod vor

Rentenbeginn?
1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod nach

Rentenbeginn?
1.4 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihre

Versicherung?

1.1 Welche Leistungen erbringen wir ab Rentenbe-
ginn?

Wenn die →versicherte Person am vereinbarten Rentenbeginn
lebt, zahlen wir die Garantierente, solange die versicherte Person
lebt.

Wenn Sie eine →Partnerversicherung abgeschlossen haben und
alle →versicherten Personen am vereinbarten Rentenbeginn le-
ben, zahlen wir die Garantierente, solange mindestens eine der
versicherten Personen lebt.

Je nach Vereinbarung zahlen wir die Rente monatlich, vierteljähr-
lich, halbjährlich oder jährlich jeweils am 1. →Bankarbeitstag nach
den vereinbarten Fälligkeitsterminen.

1.2 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod vor
Rentenbeginn?

(1) Leistung bei vereinbarter Beitragsrückzahlung-Plus
Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung-Plus vereinbart haben und die
→versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, erbringen wir eine
Leistung in Höhe des →Deckungskapitals des Bausteins Altersvor-
sorge (ohne Berücksichtigung der Überschussbeteiligung und oh-
ne Leistungen aus ggf. weiteren abgeschlossenen Bausteinen).
Wir erbringen jedoch mindestens eine Leistung in Höhe der ge-
zahlten Beiträge für den Baustein Altersvorsorge.

(2) Leistung bei vereinbarter Beitragsrückzahlung
Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung vereinbart haben und die
→versicherte Person vor Rentenbeginn stirbt, erbringen wir eine
Leistung in Höhe der gezahlten Beiträge für den Baustein Alters-
vorsorge.

(3) Erhöhte Leistung in besonderen Situationen
Wenn die →versicherte Person innerhalb der ersten 3 Monate
nach der Geburt eines Kindes der versicherten Person oder nach
der Adoption eines Minderjährigen durch die versicherte Person
stirbt, zahlen wir ein Kapital in Höhe von 25.000 EUR, unabhängig
von den Leistungen der Absätze 1 und 2. Bei Mehrfachgeburten
oder Mehrfachadoptionen zahlen wir das Kapital nur einmal.

Wenn Sie uns über die Geburt oder Adoption innerhalb von 3 Mo-
naten in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) informieren,
verlängert sich dieser Todesfallschutz auf insgesamt 6 Monate.

1.3 Welche Leistungen erbringen wir bei Tod nach
Rentenbeginn?

(1) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod ohne
Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn
Wenn die →versicherte Person nach Rentenbeginn stirbt und Sie
• eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und
• keinen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn abge-

schlossen
haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abzüglich der bereits ge-
zahlten →ab Rentenbeginn garantierten Renten. Mit der Kapital-
zahlung erlischt die Versicherung.

(2) Leistung bei vereinbarter Kapitalzahlung bei Tod und abge-
schlossenem Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn
Wenn die zuletzt lebende Person (→versicherte oder →mitversi-
cherte Person) stirbt und Sie
• eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn vereinbart und
• einen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn abge-

schlossen
haben, zahlen wir das vereinbarte Kapital abzüglich je einer →ab
Rentenbeginn garantierten Rente aus dem Baustein Altersvorsor-
ge für jeden Rentenzahlungstermin, den die zuletzt lebende Per-
son erlebt hat. Mit der Kapitalzahlung erlischt die Versicherung.

1.4 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihre
Versicherung?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Vertragsschluss
Bei Abschluss Ihres Vertrags verwenden wir für die Berechnung
der garantierten Leistungen folgende Rechnungsgrundlagen:
• für die Berechnung der garantierten Leistungen nach Ziffer 1.1,

1.2 Absatz 2 sowie 1.3 unsere unternehmenseigene Sterbetafel
"AZ 2012 R U" (→Tafeln) und den →Rechnungszins 0,9 Prozent
oder, wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen
haben, für die →Aufschubdauer unsere unternehmenseigene
Sterbetafel "AZ 2012 T U" (→Tafeln) und den →Rechnungszins
0,9 Prozent,

• für die Berechnung der garantierten Leistung nach Ziffer 1.2 Ab-
satz 1 den →Rechnungszins 0,9 Prozent und

• die →Kosten des Bausteins Altersvorsorge (siehe dazu Ziffer
6.1).

Wenn Sie einen Baustein Altersvorsorge gegen Einmalbeitrag oder
mit einer Beitragszahlungsdauer von bis zu 9 Jahren oder mit einer
→Aufschubdauer von weniger als 10 Jahren abgeschlossen ha-
ben, können wir für einen bestimmten Zeitraum für die Berechnung
der garantierten Leistungen
• nach den Ziffern 1.1 und 1.2 Absatz 1 sowie
• bei einem abgeschlossenen Baustein Kapital bei Tod
einen hiervon abweichenden →Rechnungszins in Abhängigkeit
von der Zinssituation am Kapitalmarkt verwenden.

Die Höhe des abweichenden →Rechnungszinses sowie den Zeit-
raum, in dem wir den abweichenden Rechnungszins verwenden,
entnehmen Sie Ihren Versicherungsinformationen unter der Über-
schrift "Welcher Rechnungszins gilt für Ihre Versicherung?".

Wenn Sie neben dem Baustein Altersvorsorge weitere Bausteine
abgeschlossen haben, verwenden wir für die Berechnung der ga-
rantierten Leistungen dieser Bausteine weitere →Tafeln, die wir Ih-
nen in den Regelungen dieser Bausteine nennen.
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(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhöhungen und in
anderen Fällen
Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch Zuzahlungen oder
durch Überschussanteile) berechnen wir die hinzukommenden Lei-
stungen grundsätzlich mit den Rechnungsgrundlagen (insbesonde-
re →Rechnungszins, →Tafeln und →Kosten des Bausteins Alters-
vorsorge), die wir bei Vertragsschluss zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhöhungstermin auf Grund aufsichtsrechtlicher Be-
stimmungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deut-
schen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) für die Berechnung der
→Deckungsrückstellung von neu abzuschließenden vergleichba-
ren Versicherungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, können
wir für die Leistungserhöhungen auch diese verwenden. Wenn sich
nach einer Leistungserhöhung die für die Berechnung der
→Deckungsrückstellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut
ändern, können wir für weitere Leistungserhöhungen die geänder-
ten Rechnungsgrundlagen verwenden oder die bei der letzten Lei-
stungserhöhung zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibe-
halten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ver-
tragsschluss oder bei der letzten Leistungserhöhung, werden wir
Sie hierüber informieren.

Bei Leistungserhöhungen legen wir bei der Berechnung der hinzu-
kommenden Leistung höchstens die Prozentsätze der →Kosten
des Bausteins Altersvorsorge zugrunde, die wir bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegt haben.

Außer bei Leistungserhöhungen gilt diese Regelung entsprechend,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2. Leistung aus der Überschussbeteiligung

Für die Überschussbeteiligung gelten die folgenden Regelungen.
Falls für einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Was sind die Grundlagen der Überschussbeteili-

gung?
2.2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung bezogen

auf die Gesamtheit der Versicherungsnehmer?
2.3 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Über-

schüssen?
2.4 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Bewer-

tungsreserven?

2.1 Was sind die Grundlagen der Überschussbeteili-
gung?

Als →Versicherungsnehmer steht Ihnen eine Überschussbeteili-
gung zu; dabei ist Folgendes zu beachten:

(1) Höhe der Überschussbeteiligung nicht garantiert
Wir können die Überschussbeteiligung der Höhe nach nicht vorab
garantieren. Zum einen hängt die Höhe der Überschussbeteiligung
von vielen Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur
begrenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor ist die Ent-
wicklung des Kapitalmarkts. Aber auch die Entwicklung der von
uns versicherten Risiken und der Kosten ist von Bedeutung. Zum
anderen erfolgt die Überschussbeteiligung nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren (siehe dazu im Einzelnen die Ziffern
2.3 und 2.4 Absatz 2). Beides kann - bezogen auf Ihren Vertrag -
im ungünstigsten Fall dazu führen, dass die Überschussbeteiligung
der Höhe nach null sein kann.

Wir informieren Sie jährlich über die Entwicklung der Überschuss-
beteiligung.

(2) Komponenten der Überschussbeteiligung
Die Überschussbeteiligung umfasst 2 Komponenten:
• die Beteiligung an den Überschüssen (siehe dazu insbesondere

die Ziffer 2.3) und

• die Beteiligung an den →Bewertungsreserven (siehe dazu ins-
besondere die Ziffer 2.4).

Bei der Überschussbeteiligung beachten wir die Vorgaben des
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), insbesondere
§ 153 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), sowie die Vorgaben
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und der dazu ergange-
nen Rechtsverordnungen.

(3) Maßgebende Überschüsse und Bewertungsreserven
Wir beteiligen die →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an
den Überschüssen, die wir jährlich im Rahmen unseres Jahresab-
schlusses nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB)
ermitteln und in unserem Geschäftsbericht veröffentlichen. Mit der
Feststellung des Jahresabschlusses legen wir unter Beachtung
aufsichtsrechtlicher Vorgaben fest, welcher Teil des jährlichen
Überschusses für die Überschussbeteiligung der →Versicherungs-
nehmer in ihrer Gesamtheit zur Verfügung steht.

Wir ermitteln die →Bewertungsreserven ebenfalls nach handels-
rechtlichen Vorschriften jährlich neu und veröffentlichen sie in un-
serem Geschäftsbericht.

2.2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung bezogen
auf die Gesamtheit der Versicherungsnehmer?

In dieser Regelung stellen wir Ihnen dar, wie die Überschussbetei-
ligung der →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit erfolgt (so-
genannte kollektive Überschussbeteiligung). Die kollektive Über-
schussbeteiligung bezieht sich auf alle →Versicherungsnehmer,
die mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben, der eine Über-
schussbeteiligung vorsieht.

Es ergeben sich aus dieser Ziffer 2.2 zur kollektiven Überschuss-
beteiligung noch keine vertraglichen Ansprüche auf eine bestimmte
Höhe der Überschussbeteiligung (siehe auch Ziffer 2.1 Absatz 1).
Ihr vertraglicher Anspruch auf eine Beteiligung an den Überschüs-
sen folgt aus der Ziffer 2.3; Ihr vertraglicher Anspruch auf eine Be-
teiligung an den →Bewertungsreserven ergibt sich aus der Ziffer
2.4.

Wir erläutern Ihnen im Rahmen der kollektiven Überschussbeteili-
gung,
• aus welchen Quellen Überschüsse stammen können (Absatz 1)

und
• wie wir mit entstandenen Überschüssen verfahren (Absatz 2).

(1) Überschussquellen
Überschüsse können aus drei verschiedenen Quellen entstehen:
• den Kapitalerträgen (Absatz 1 a)),
• dem Risikoergebnis (Absatz 1 b)) und
• dem übrigen Ergebnis (Absatz 1 c)).

Wir beteiligen die →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an
diesen Überschüssen. Dabei beachten wir die Verordnung über die
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Min-
destzuführungsverordnung - MindZV) in der jeweils geltenden Fas-
sung. In den in der Verordnung geregelten Ausnahmefällen kann
die in der Verordnung vorgesehene Mindestbeteiligung der →Ver-
sicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit mit Zustimmung der für uns
zuständigen Aufsichtsbehörde gekürzt werden.

a) Kapitalerträge
Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus den Erträgen un-
serer Kapitalanlagen.

Von den nach der Mindestzuführungsverordnung (MindZV) anzu-
rechnenden Kapitalerträgen erhalten die →Versicherungsnehmer
in ihrer Gesamtheit mindestens den dort genannten prozentualen
Anteil. In der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverord-
nung (MindZV) sind 90 Prozent vorgeschrieben. Dem sich danach
ergebenden Betrag entnehmen wir zunächst die Mittel, die wir zur
Finanzierung der garantierten Versicherungsleistungen benötigen.
Die verbleibenden Kapitalerträge verwenden wir für die Über-
schussbeteiligung der →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit.
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b) Risikoergebnis
Weitere Überschüsse können dann entstehen, wenn sich das von
uns versicherte Risiko günstiger entwickelt als wir bei der ur-
sprünglichen Kalkulation angenommen haben (zum Beispiel durch
eine veränderte Zahl der Todesfälle). In diesem Fall müssen wir
weniger Versicherungsleistungen als angenommen erbringen und
können daher die →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an
dem entstehenden Risikoergebnis beteiligen.

Am Risikoergebnis beteiligen wir die →Versicherungsnehmer in ih-
rer Gesamtheit nach der derzeitigen Fassung der Mindestzufüh-
rungsverordnung (MindZV) zu mindestens 90 Prozent.

c) Übriges Ergebnis
Weitere Überschüsse können dann entstehen, wenn insbesondere
die →Kosten niedriger sind als wir bei der ursprünglichen Kalkulati-
on angenommen haben (zum Beispiel durch Einsparungen bei der
Verwaltung der Verträge).

Am übrigen Ergebnis beteiligen wir die →Versicherungsnehmer in
ihrer Gesamtheit nach der derzeitigen Fassung der Mindestzufüh-
rungsverordnung (MindZV) zu mindestens 50 Prozent.

(2) Rückstellung für Beitragsrückerstattung
Die Überschüsse nach Absatz 1, die auf die →Versicherungsneh-
mer in ihrer Gesamtheit entfallen, führen wir der →Rückstellung für
Beitragsrückerstattung zu, soweit sie nicht bereits unmittelbar den
überschussberechtigten Versicherungsverträgen gut geschrieben
werden.

Die →Rückstellung für Beitragsrückerstattung ist eine handels-
rechtlich vorgesehene Reserve für die künftige Überschussbeteili-
gung der →Versicherungsnehmer. Sie ermöglicht es, Schwankun-
gen - wie sie insbesondere bei Kapitalerträgen häufig vorkommen -
im Zeitverlauf auszugleichen.

Die →Rückstellung für Beitragsrückerstattung darf nur für die Über-
schussbeteiligung der →Versicherungsnehmer verwendet werden.
Nur in Ausnahmefällen (zum Beispiel zur Abwendung eines dro-
henden Notstands) können wir hiervon mit Zustimmung der für uns
zuständigen Aufsichtsbehörde nach den Regelungen des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen. Dies dürfen wir nur,
soweit die Rückstellung nicht auf bereits festgelegte Über-
schussanteile entfällt.

2.3 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Über-
schüssen?

Bei der Beteiligung Ihres Vertrags an den Überschüssen (soge-
nannte individuelle Beteiligung an den Überschüssen) wenden wir
ein verursachungsorientiertes Verfahren an. Im Folgenden erläu-
tern wir Ihnen, wie dieses Verfahren im Einzelnen abläuft:
• warum wir Überschussgruppen bilden (2.3.1),
• wie wir zur Ermittlung der Überschussanteile Ihres Vertrags

→Überschussanteilsätze festlegen (2.3.2) und
• wie Ihr Vertrag während der Vertragsdauer an den Überschüs-

sen beteiligt wird (2.3.3 bis 2.3.5).

2.3.1 Bildung von Überschussgruppen

Versicherungen tragen in unterschiedlichem Maß zu der Entste-
hung von Überschüssen bei. Wir fassen deshalb vergleichbare
Versicherungen zu sogenannten Überschussgruppen zusammen.
Innerhalb der Überschussgruppen gibt es verschiedene Untergrup-
pen, mit denen wir weitere bestehende Unterschiede berücksichti-
gen. Die Zuordnung zu einer Überschuss- und Untergruppe erfolgt
zum Beispiel in Abhängigkeit von
• der Art des versicherten Risikos (zum Beispiel Todesfall- oder

Berufsunfähigkeitsrisiko),
• der Phase, in der sich die Versicherung befindet (zum Beispiel

vor oder nach Rentenbeginn),
• dem Versicherungsbeginn oder
• der Art der Beitragszahlung.

Die für die →Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit vorgesehe-
nen Überschüsse verteilen wir auf die einzelnen Überschuss- und
Untergruppen. Dabei orientieren wir uns daran, in welchem Um-

fang die Gruppen zur Entstehung der Überschüsse beigetragen
haben.

Die Information, zu welcher Überschuss- und Untergruppe Ihre
Versicherung gehört, finden Sie in Ihren Versicherungsinformatio-
nen unter der Überschrift „Welche Überschussgruppen und Unter-
gruppen liegen der Versicherung zugrunde?“. Die Gruppenzuord-
nung ist maßgeblich für die spätere Zuteilung der Überschussan-
teile.

2.3.2 Festlegung der Überschussanteilsätze

Zur Ermittlung der Überschussanteile, die Ihrem Vertrag nach ei-
nem festgelegten Verfahren zugeteilt werden (siehe Ziffern 2.3.3
bis 2.3.5), legt der Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag
des →Verantwortlichen Aktuars vor Beginn eines jeden Kalender-
jahres die Höhe der →Überschussanteilsätze für die Dauer eines
Jahres fest (sogenannte Überschussdeklaration).

Der Vorstand legt die →Überschussanteilsätze für die einzelnen
Überschuss- und Untergruppen (siehe Ziffer 2.3.1) sowie für die
verschiedenen Arten der Überschussanteile (siehe Ziffern 2.3.3 bis
2.3.5) als Prozentsätze bestimmter →Bezugsgrößen fest. Die Fest-
legung kann dazu führen, dass der einzelne Vertrag keine Über-
schussanteile oder nicht alle für ihn in Betracht kommenden Arten
von Überschussanteilen (siehe Ziffern 2.3.3 bis 2.3.5) erhält.

Wir veröffentlichen die →Überschussanteilsätze jährlich im Anhang
unseres Geschäftsberichts, den Sie jederzeit bei uns anfordern
können, oder teilen sie Ihnen auf andere Weise mit.

Wenn Sie eine Versicherung gegen Einmalbeitrag oder mit einer
Beitragszahlungsdauer von bis zu 9 Jahren oder mit einer →Auf-
schubdauer von weniger als 10 Jahren abgeschlossen haben, gel-
ten für
• Ihren Baustein Altersvorsorge,
• einen abgeschlossenen Baustein Kapital bei Tod und
• einen abgeschlossenen Baustein Hinterbliebenenrente vor Ren-

tenbeginn
für einen bestimmten Zeitraum eigene →Überschussanteilsätze.
Diese weichen von denjenigen →Überschussanteilsätzen ab, die
wir für die Untergruppe Ihrer Versicherung im Anhang unseres Ge-
schäftsberichts nennen.

Wenn wir eigene →Überschussanteilsätze verwenden, finden Sie
Informationen zur Höhe der eigenen Überschussanteilsätze sowie
zu dem Zeitraum, in dem Sie eigene Überschussanteilsätze erhal-
ten, in Ihren Versicherungsinformationen unter der Überschrift
"Hinweise zu eigenen Überschussanteilsätzen".

2.3.3 Laufende Beteiligung am Überschuss vor Rentenbeginn

Vor Rentenbeginn beteiligen wir den Baustein Altersvorsorge in
Abhängigkeit von der Zuordnung Ihrer Versicherung zu einer Über-
schuss- bzw. Untergruppe jeweils zu Beginn eines Versicherungs-
jahres und erstmals zu Beginn des zweiten Versicherungsjahres
an unseren Überschüssen (jährliche Überschussanteile).

Der jährliche Überschussanteil vor Rentenbeginn besteht aus ei-
nem Zinsüberschussanteil, einem Grundüberschussanteil und ei-
nem Zusatzüberschussanteil. Deren Höhe ergibt sich aus der
Überschussdeklaration (siehe Ziffer 2.3.2) und kann auch null sein.

(1) Ermittlung und Zuteilung der Überschussanteile
Die Höhe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Überschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und
legen dabei die jeweils festgelegten →Überschussanteilsätze (sie-
he Ziffer 2.3.2) und die jeweilige →Bezugsgröße zugrunde.

→Bezugsgröße für den Zinsüberschussanteil und den Zusatzüber-
schussanteil ist das →Deckungskapital der Versicherung zu Be-
ginn des jeweiligen Versicherungsjahres. Die →Bezugsgröße des
Grundüberschussanteils ist der Beitrag zur Risikodeckung.

Die Mittel für die Überschussanteile werden grundsätzlich der
→Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen (siehe Ziffer
2.2 Absatz 2). Nur wenn sie unmittelbar den überschussberechtig-
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ten Versicherungsverträgen gut geschrieben werden, werden sie
zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert.

(2) Verwendung der Überschussanteile für einen Tarifbonus

a) Anwendungsbereich des Tarifbonus
Wenn Sie
• eine Beitragsrückzahlung-Plus nach Ziffer 1.2 Absatz 1 verein-

bart haben oder
• einen Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn abge-

schlossen haben oder
• einen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen haben oder
• keine Todesfallleistung vereinbart, aber einen Baustein Berufs-

unfähigkeitsrente abgeschlossen haben,
verwenden wir die jährlichen Überschussanteile aus dem Baustein
Altersvorsorge nach Abzug von Verwaltungskosten (→Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) für eine zusätzliche beitragsfreie Lei-
stung (Tarifbonus). Gleiches gilt für Überschussanteile aus weite-
ren Bausteinen, wenn in den für diese Bausteine geltenden Rege-
lungen nichts anderes festgelegt ist.

Jeder Tarifbonus ist selbst wiederum am Überschuss beteiligt. Die
jährlichen Überschussanteile aus dem Tarifbonus werden wie in
Satz 1 beschrieben verwendet.

Die jährlichen Überschussanteile sind für die Finanzierung der zu-
sätzlichen beitragsfreien Leistung gebunden und können nicht zur
Finanzierung einer gegebenenfalls notwendig werdenden Neube-
wertung der →Deckungsrückstellung, zum Beispiel aufgrund einer
Verlängerung der Lebenserwartung über das in den Kalkulations-
grundlagen berücksichtigte Ausmaß hinaus, herangezogen wer-
den.

b) Leistungen aus dem Tarifbonus
Ein Tarifbonus besteht aus den gleichen Bausteinen wie Ihre Ver-
sicherung, einen Baustein Kapital bei Unfalltod enthält er jedoch
nicht. Wenn ein Baustein Kapital bei Tod eingeschlossen ist,
stimmt im Tarifbonus das Kapital bei Tod mit dem Garantiekapital
zur Altersvorsorge stets überein. Im Übrigen stehen die Leistungen
aus dem Tarifbonus im selben Verhältnis zueinander wie die Lei-
stungen Ihrer Versicherung mit folgenden Ausnahmen:
• Wenn ein Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn ein-

geschlossen ist, erhöht sich die Hinterbliebenenrente aus dem
Tarifbonus höchstens um denselben Betrag wie die Garantieren-
te Ihres Bausteins Altersvorsorge.

• Wenn ein Baustein Berufsunfähigkeitsrente und ein gegebenen-
falls ergänzend versicherter Baustein Pflegezusatzrente einge-
schlossen ist, erhöht sich die Berufsunfähigkeitsrente bzw. Pfle-
gezusatzrente aus dem Tarifbonus höchstens um denselben Be-
trag wie die Garantierente Ihres Bausteins Altersvorsorge.

Wir berechnen die Leistungserhöhungen aus dem Tarifbonus nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gelten die Re-
gelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

(3) Verwendung der Überschussanteile für einen Erlebensfall-
bonus

a) Anwendungsbereich des Erlebensfallbonus
Wenn Sie
• eine Beitragsrückzahlung nach Ziffer 1.2 Absatz 2 vereinbart ha-

ben oder
• keine Todesfallleistung vereinbart und keinen Baustein Berufs-

unfähigkeitsrente abgeschlossen haben,
verwenden wir die jährlichen Überschussanteile aus dem Baustein
Altersvorsorge nach Abzug von Verwaltungskosten (→Kosten)
nach Ziffer 6.1 Absatz 2 a) für eine zusätzliche beitragsfreie Lei-
stung (Erlebensfallbonus). Gleiches gilt für Überschussanteile aus
weiteren Bausteinen, wenn in den für diese Bausteine geltenden
Regelungen nichts anderes festgelegt ist.

Jeder Erlebensfallbonus ist selbst wiederum am Überschuss betei-
ligt. Die jährlichen Überschussanteile aus dem Erlebensfallbonus
werden wie in Satz 1 beschrieben verwendet.

Die jährlichen Überschussanteile sind für die Finanzierung der zu-
sätzlichen beitragsfreien Leistung gebunden und können nicht zur

Finanzierung einer gegebenenfalls notwendig werdenden Neube-
wertung der →Deckungsrückstellung, zum Beispiel aufgrund einer
Verlängerung der Lebenserwartung über das in den Kalkulations-
grundlagen berücksichtigte Ausmaß hinaus, herangezogen wer-
den.

b) Leistungen aus dem Erlebensfallbonus
Der Erlebensfallbonus erhöht die Garantierente aus dem Baustein
Altersvorsorge bzw. die Kapitalleistung nach Ziffer 9.2. Wenn Sie
eine Kapitalzahlung für den Todesfall nach Rentenbeginn verein-
bart haben, erhöhen wir beim Erlebensfallbonus auch diese Todes-
fallleistung.

Wir berechnen diese Leistungserhöhungen nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen. Dabei gelten die Regelungen nach Zif-
fer 1.4 Absatz 2.

2.3.4 Schlussüberschussbeteiligung

Zusätzlich zu den jährlichen Überschussanteilen kann ein Schluss-
überschussanteil zugeteilt werden
• bei Kündigung, Ausübung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2

oder Tod vor Rentenbeginn (Vertragsende) oder
• ab Beginn der Rente zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge.

Der Schlussüberschussanteil besteht aus einem sogenannten nor-
malen Schlussüberschussanteil. Zu dem normalen Schlussüber-
schussanteil kann ein zusätzlicher Schlussüberschussanteil hinzu-
kommen. Die Höhe des normalen und des zusätzlichen Schluss-
überschussanteils ergibt sich aus der Überschussdeklaration (sie-
he Ziffer 2.3.2) und kann auch null sein.

(1) Ermittlung des normalen Schlussüberschussanteils
Bei Vertragsende oder ab Beginn der Rente zur Alters- oder Hin-
terbliebenenvorsorge ermitteln wir die Höhe des normalen
Schlussüberschussanteils nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen und legen dabei die →Bezugsgrößen und die dann
für sämtliche Versicherungsjahre jeweils festgelegten Schlussüber-
schussanteilsätze zugrunde.

→Bezugsgröße für den normalen Schlussüberschussanteil ist das
jeweilige →Deckungskapital der Versicherung in den einzelnen ab-
gelaufenen Versicherungsjahren.

Die Höhe sämtlicher Schlussüberschussanteilsätze legt der Vor-
stand jeweils für ein Kalenderjahr fest. Die Festlegung der Höhe
der Schlussüberschussanteilsätze sowie weitere Informationen
können Sie dem Anhang unseres Geschäftsberichts unter der
Überschrift "Schlussüberschussanteil" entnehmen.

Bei Kapitalzahlungen vor Rentenbeginn (zum Beispiel bei Kündi-
gung) kann der Schlussüberschussanteil in Abhängigkeit von der
Zinssituation am Kapitalmarkt geringer ausfallen. Weitere Informa-
tionen können Sie dem Anhang unseres Geschäftsberichts unter
der Unterüberschrift "Schlussüberschussanteil bei Kündigung" ent-
nehmen.

(2) Ermittlung des zusätzlichen Schlussüberschussanteils
Wenn bei Vertragsende oder ab Beginn der Rente zur Alters- oder
Hinterbliebenenvorsorge ein zusätzlicher Schlussüberschussanteil
hinzukommt, ermitteln wir dessen Höhe nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen; die Ermittlung entspricht dabei der eines
jährlichen Überschussanteils (Ziffer 2.3.3 Absatz 1) nach Abzug
von Verwaltungskosten (→Kosten).

(3) Verwendung des Schlussüberschussanteils
Wenn wir eine Rente zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge
zahlen, verwenden wir den zugeteilten Schlussüberschussanteil ab
Rentenbeginn zur Erhöhung der nicht garantierten Überschussren-
te (siehe Ziffer 2.3.5).

Wenn ein Schlussüberschussanteil bei Vertragsende hinzukommt,
zahlen wir ihn aus.
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2.3.5 Beteiligung am Überschuss nach Rentenbeginn

Wenn Sie mit uns für die Beteiligung am Überschuss nach Renten-
beginn eine Überschussrente vereinbart haben, gilt Folgendes:

• Die Höhe der Überschussrente können wir nicht garantieren.
• Sie erhalten die Überschussrente ab Rentenbeginn zusätzlich

zu der →ab Rentenbeginn garantierten Rente.
• Die Überschussrente besteht aus einer nicht garantierten zu-

sätzlichen Rente aus dem Baustein Altersvorsorge sowie nicht
garantierten jährlichen Rentenerhöhungen, die in Prozent der im
Vorjahr erreichten Gesamtrente aus dem Baustein Altersvorsor-
ge festgelegt werden.

• Die erste Rentenerhöhung erfolgt ein Jahr nach Beginn der Ren-
tenzahlung.

(1) Ermittlung der Überschussrente
Die Höhe der Überschussrente ermitteln wir, indem wir sie als Dif-
ferenz aus der Gesamtrente und der →ab Rentenbeginn garantier-
ten Rente berechnen.

Die Gesamtrente zum Rentenbeginn ermitteln wir dabei aus der
zum Rentenbeginn vorhandenen Summe aus
• dem →Deckungskapital des Bausteins Altersvorsorge inklusive

Tarif- bzw. Erlebensfallbonus (nach Ziffer 2.3.3 Absätze 2 bzw.
3),

• dem Schlussüberschussanteil (nach Ziffer 2.3.4) und
• der Beteiligung an den →Bewertungsreserven (nach Ziffer 2.4

Absatz 4).

Grundlagen für die Berechnung der nicht garantierten Gesamtrente
sind die für die Überschussrente festgelegte Sterbetafel (→Tafeln)
und Verzinsung unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten
(→Kosten) nach Ziffer 6.1 Absatz 2 b). Dabei berücksichtigen wir
die nicht garantierten jährlichen Rentenerhöhungen. Die für die
Überschussrente festgelegte Sterbetafel (→Tafeln) und Verzinsung
können Sie dem Anhang unseres Geschäftsberichts entnehmen.

Wenn ein Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn einge-
schlossen ist, enthält die Überschussrente auch eine Hinterbliebe-
nenrente ab Rentenbeginn. Das Verhältnis der Hinterbliebenenren-
te zur Gesamtrente aus dem Baustein Altersvorsorge stimmt mit
dem Verhältnis der jeweils garantierten Renten bei Rentenbeginn
überein.

Die Mittel für die Finanzierung der Überschussrente werden grund-
sätzlich der →Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen
(siehe Ziffer 2.2 Absatz 2). Nur wenn sie unmittelbar den über-
schussberechtigten Versicherungsverträgen gut geschrieben wer-
den, werden sie zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres
finanziert.

(2) Änderung der Rechnungsgrundlagen für die Überschuss-
rente
Wenn sich im Rahmen der jährlichen Überschussdeklaration (sie-
he Ziffer 2.3.2) die für die Überschussrente festgelegte Sterbetafel
(→Tafeln) oder Verzinsung ändert,
• können die jährlichen Rentenerhöhungen künftig geringer oder

höher als bisher ausfallen und
• kann sich die bereits erreichte Leistung aus der Überschussren-

te verringern oder erhöhen.

Die Überschussrente kann - im ungünstigsten Fall - der Höhe nach
null sein.

Wir werden Sie bei Beginn der Rentenzahlung und bei jeder späte-
ren Änderung über die Höhe der vorgenannten zusätzlichen Rente
und den Prozentsatz der Rentenerhöhung informieren.

(3) Änderung der Beteiligung am Überschuss nach Rentenbe-
ginn
Sie können in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) verlan-
gen, dass wir die Beteiligung am Überschuss nach Rentenbeginn
im Rahmen der von uns angebotenen Möglichkeiten anders vor-
nehmen als bei Vertragsschluss vereinbart. Ihre diesbezügliche Er-
klärung muss uns spätestens einen Monat vor dem vereinbarten
Rentenbeginn zugehen.

2.4 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Bewer-
tungsreserven?

Bei der Bewertung unserer Kapitalanlagen können →Bewertungs-
reserven entstehen. Diese ergeben sich, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in
unserer Bilanz ausgewiesen sind. Die →Bewertungsreserven sor-
gen für Sicherheit und ermöglichen es, kurzfristige Schwankungen
auf den Kapitalmärkten auszugleichen.

Die →Bewertungsreserven, die nach den aufsichtsrechtlichen Vor-
schriften für die Beteiligung der →Versicherungsnehmer zu berück-
sichtigen sind, ordnen wir den einzelnen Verträgen nach dem in
Absatz 2 beschriebenen verursachungsorientierten Verfahren
rechnerisch zu.

Die Höhe der →Bewertungsreserven ermitteln wir dazu
• jährlich neu,
• zusätzlich auch zu den Stichtagen, die wir im Anhang unseres

Geschäftsberichts unter der Unterüberschrift "Maßgebende
Stichtage für die Beteiligung an Bewertungsreserven" veröffentli-
chen.

Aus der rechnerischen Zuordnung ergeben sich noch keine ver-
traglichen Ansprüche auf eine Beteiligung an den →Bewertungsre-
serven in einer bestimmten Höhe. Ihre konkrete Beteiligung auf
Grundlage der rechnerischen Zuordnung ergibt sich aus den Ab-
sätzen 3 bis 7.

(1) Zeitpunkt der Beteiligung
Neben der Beteiligung an den Überschüssen beteiligen wir Ihre
Versicherung an den →Bewertungsreserven:
• bei Kündigung, Ausübung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2

oder Tod vor Rentenbeginn (Vertragsende) oder
• zu Beginn der Rente zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge

sowie
• während der Rentenzahlungen (siehe Absatz 6).

(2) Verursachungsorientiertes Beteiligungsverfahren
Auch die Beteiligung an den →Bewertungsreserven erfolgt nach
einem verursachungsorientierten Verfahren. Im Rahmen dieses
Verfahrens bestimmen wir die dem einzelnen Vertrag rechnerisch
zuzuordnenden →Bewertungsreserven als Anteil an den Bewer-
tungsreserven aller anspruchsberechtigten Verträge. Dieser Anteil
ist abhängig von der Summe der sich für abgelaufene Versiche-
rungsjahre zum Berechnungsstichtag ergebenden →Deckungska-
pitalien Ihres Vertrags im Verhältnis zur Summe der sich für die
entsprechenden Versicherungsjahre ergebenden Deckungskapita-
lien aller Verträge, soweit sie anspruchsberechtigt sind.

Die Stichtage für die Ermittlung der →Bewertungsreserven legen
wir jeweils im Voraus für ein Kalenderjahr fest. Wir veröffentlichen
diese Festlegungen im Anhang unseres Geschäftsberichts unter
der Unterüberschrift "Maßgebende Stichtage für die Beteiligung an
Bewertungsreserven".

(3) Zuteilung der Bewertungsreserven
Zu Beginn der Rente zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge
oder bei Vertragsende ermitteln wir für diesen Zeitpunkt den Ihrem
Vertrag rechnerisch zuzuordnenden Anteil an den →Bewertungsre-
serven nach dem in Absatz 2 beschriebenen Verfahren. Nach
§ 153 Absatz 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) teilen wir Ihrer
Versicherung dann die Hälfte des ermittelten Betrags zu. Damit ha-
ben Sie einen Anspruch auf den Ihrem Vertrag zugeteilten Betrag,
der aus der →Rückstellung für Beitragsrückerstattung finanziert
wird. Der Betrag wird nach Absatz 4 verwendet.

(4) Verwendung der zugeteilten Bewertungsreserven
Wenn wir eine Rente zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge
zahlen, verwenden wir die Beteiligung an den →Bewertungsreser-
ven zu Rentenbeginn zur Erhöhung der Garantierente. Wir berech-
nen die Leistungen nach versicherungsmathematischen Grundsät-
zen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Wenn der Vertrag endet, zahlen wir die Beteiligung an den →Be-
wertungsreserven aus.
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(5) Sockelbetrag für die Beteiligung an den Bewertungsreser-
ven
Die Höhe der →Bewertungsreserven, an denen Ihre Versicherung
beteiligt wird, ist vom Kapitalmarkt abhängig und unterliegt
Schwankungen. Zum Ausgleich dieser Schwankungen können wir
in Abhängigkeit von unserer Ertragslage →Überschussanteilsätze
für den sogenannten Sockelbetrag für die Beteiligung an den →Be-
wertungsreserven festsetzen:
• bei Kündigung und Tod im letzten Jahr der →Aufschubdauer

oder in den letzten 7 Jahren der Aufschubdauer, wenn die
→versicherte Person an diesem Termin →rechnungsmäßig min-
destens 55 Jahre alt ist,

• bei Ausübung des Kapitalwahlrechts nach Ziffer 9.2 sowie
• zu Beginn der Rente zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge.

a) Ermittlung des Sockelbetrags
Wenn bei Vertragsende oder zu Beginn der Rente zur Alters- oder
Hinterbliebenenvorsorge ein Sockelbetrag hinzukommt, ermitteln
wir dessen Höhe nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
und legen dabei die →Bezugsgrößen und die dann für sämtliche
Versicherungsjahre jeweils festgelegten →Überschussanteilsätze
für den Sockelbetrag zugrunde.

→Bezugsgröße für den Sockelbetrag ist das jeweilige →Deckungs-
kapital der Versicherung in den einzelnen abgelaufenen Versiche-
rungsjahren.

Die Höhe der →Überschussanteilsätze für den Sockelbetrag legt
der Vorstand jeweils für ein Kalenderjahr fest. Die Festlegung der
Höhe der →Überschussanteilsätze für den Sockelbetrag sowie
weitere Informationen können Sie dem Anhang unseres Geschäfts-
berichts unter der Überschrift "Sockelbetrag für die Beteiligung an
Bewertungsreserven" entnehmen.

b) Zuteilung und Verwendung des Sockelbetrags
Wenn wir Ihrem Vertrag die Beteiligung an den →Bewertungsre-
serven zuteilen und ein für diesen Zeitpunkt festgelegter Sockelbe-
trag höher ist als der Wert der Beteiligung, der sich nach Absatz 3
ergibt, teilen wir Ihrem Vertrag den Sockelbetrag zu. Er wird so ver-
wendet wie in Absatz 4 beschrieben. Wenn der Sockelbetrag nied-
riger ist oder kein Sockelbetrag festgesetzt ist, bleibt es bei der Zu-
teilung des gesetzlich vorgesehenen Werts (siehe Absatz 3).

(6) Beteiligung laufender Renten
Laufende Renten werden an den →Bewertungsreserven nach
§ 153 Absatz 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) über ei-
ne angemessen erhöhte Beteiligung an den Überschüssen betei-
ligt. Bei der Festlegung der →Überschussanteilsätze im Rahmen
der Ermittlung der Überschussanteile wird insbesondere die aktuel-
le Bewertungsreservensituation berücksichtigt.

(7) Vorrang aufsichtsrechtlicher Regelungen
Bei der Beteiligung an den →Bewertungsreserven müssen wir die
für uns geltenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften zur Sicherstel-
lung der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Ver-
sicherungen einhalten. Dies kann dazu führen, dass die Beteili-
gung an den →Bewertungsreserven teilweise oder ganz entfällt.

3. Leistungsempfänger und Überweisung
der Leistungen

Inhalt dieses Abschnitts:
3.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie kön-

nen Sie hierzu Bestimmungen treffen?
3.2 Was gilt bei Überweisung der Leistungen?

3.1 An wen zahlen wir die Leistungen und wie kön-
nen Sie hierzu Bestimmungen treffen?

(1) Leistungsempfänger und widerrufliches Bezugsrecht
Die Leistungen aus Ihrem Vertrag erbringen wir an Sie als unseren
→Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, wenn Sie uns keine
andere Person benannt haben, der die Ansprüche aus Ihrem Ver-
trag bei deren Fälligkeit zustehen sollen (Bezugsberechtigter). Bis
zur jeweiligen Fälligkeit können Sie das Bezugsrecht jederzeit än-

dern oder widerrufen (widerrufliches Bezugsrecht). Nach dem Tod
der →versicherten Person kann das Bezugsrecht nicht mehr geän-
dert oder widerrufen werden.

(2) Unwiderrufliches Bezugsrecht
Sie können ausdrücklich bestimmen, dass dem Bezugsberechtig-
ten die Ansprüche aus Ihrem Vertrag sofort und unwiderruflich zu-
stehen sollen. Sobald wir Ihre Erklärung erhalten haben, kann die-
ses Bezugsrecht nur noch aufgehoben werden, wenn der Bezugs-
berechtigte zustimmt.

(3) Abtretung und Verpfändung von Ansprüchen
Sie können Ihre Ansprüche aus Ihrem Vertrag auch abtreten oder
verpfänden, wenn derartige Verfügungen rechtlich möglich sind.

(4) Textform
Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts (Absatz 1
und 2) sowie eine Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen
aus Ihrem Vertrag (Absatz 3) sind uns gegenüber nur und erst
dann wirksam, wenn sie uns der bisherige Berechtigte in Textform
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) angezeigt hat. Der bisherige Be-
rechtigte sind im Regelfall Sie. Es können aber auch andere Per-
sonen sein, wenn Sie vorher bindende Verfügungen vorgenommen
haben.

3.2 Was gilt bei Überweisung der Leistungen?

Wir überweisen unsere Leistungen dem Empfangsberechtigten auf
seine Kosten. Bei Überweisungen in Staaten außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums trägt der Empfangsberechtigte die da-
mit verbundene Gefahr.

4. Leistungsausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen

Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Ein-

satz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radio-
aktiven, biologischen oder chemischen Stoffen?

4.2 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Per-
son?

4.1 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder Ein-
satz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen oder radio-
aktiven, biologischen oder chemischen Stoffen?

(1) Grundsatz
Wir leisten grundsätzlich unabhängig davon, auf welcher Ursache
der Versicherungsfall beruht. Wir leisten insbesondere auch dann,
wenn die →versicherte Person bei der Ausübung des Wehr- oder
Polizeidiensts oder bei inneren Unruhen gestorben ist.

(2) Eingeschränkte Leistungspflicht
Bei Tod der →versicherten Person vor Rentenbeginn leisten wir in
folgenden Fällen eingeschränkt:

a) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die →versicherte Person
während eines Aufenthalts außerhalb Deutschlands in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen stirbt, an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

b) Der Tod steht in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit
• vorsätzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-

schen Waffen (ABC-Waffen) oder
• vorsätzlich eingesetzten oder vorsätzlich freigesetzten radioakti-

ven, biologischen oder chemischen Stoffen,
wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das
Leben vieler Personen zu gefährden.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um ein räumlich
und zeitlich begrenztes Ereignis handelt, bei dem nicht mehr als
1.000 Menschen unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar
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innerhalb von 5 Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden werden. Die
Voraussetzungen einer uneingeschränkten Leistungspflicht werden
wir innerhalb von 6 Monaten seit dem Ereignis von einem unab-
hängigen Gutachter prüfen und gegebenenfalls bestätigen lassen.
Ansprüche auf die uneingeschränkte Versicherungsleistung wer-
den frühestens nach Ablauf dieser Frist fällig.

(3) Auswirkungen der eingeschränkten Leistungspflicht
Die eingeschränkte Leistungspflicht hat folgende Auswirkungen:

a) Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbe-
ginn abgeschlossen haben, zahlen wir den nach Ziffer 8.2 oder 8.3
berechneten Betrag. Einen Abzug nach Ziffer 8.2 Absatz 2 nehmen
wir in beiden Fällen nicht vor. Hinzu kommt der Rückkaufswert aus
einem gegebenenfalls abgeschlossenen Baustein Kapital bei Tod.
Wir zahlen insgesamt jedoch höchstens die Leistung, die für den
Todesfall vereinbart war. Voraussetzung dafür ist, dass wir zum
gleichen Zeitpunkt bei Kündigung eine Leistung zahlen würden.

Der sich so ergebende Betrag wird auf den ersten Tag des Monats
berechnet, der auf den Todestag folgt.

b) Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbe-
ginn abgeschlossen haben, vermindern sich die Leistungen daraus
auf die Rente, die wir aus dem nach Ziffer 8.4 auf den oben ge-
nannten Stichtag berechneten Betrag erbringen können. Einen Ab-
zug nach Ziffer 8.2 Absatz 2 nehmen wir nicht vor. Wir berechnen
diese Rente nach versicherungsmathematischen Grundsätzen.
Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1. Wir zahlen
insgesamt jedoch höchstens die vertraglich vereinbarte Leistung.

4.2 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Per-
son?

(1) Grundsatz
Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir uneingeschränkt, wenn
seit Abschluss Ihres Vertrags 3 Jahre vergangen sind.

Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der 3-Jahres-Frist leisten
wir nur dann uneingeschränkt, wenn uns nachgewiesen wird, dass
die Tat
• in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand

krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder
• unter dem Druck schwerer körperlicher Leiden begangen wor-

den ist.

(2) Eingeschränkte Leistungspflicht und Auswirkungen
Wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht vorliegen,
erbringen wir eine eingeschränkte Leistung nach Ziffer 4.1 Absatz
3.

(3) Änderung oder Wiederherstellung Ihrer Versicherung
Die Absätze 1 und 2 gelten auch bei einer Änderung der Versiche-
rung, die unsere Leistungspflicht erweitert, oder bei einer Wieder-
herstellung der Versicherung.

Wenn die Versicherung geändert oder wiederhergestellt wird, be-
ginnt die 3-Jahres-Frist bezüglich des geänderten oder wiederher-
gestellten Teils neu zu laufen.

5. Ihre Mitwirkungspflichten

Inhalt dieses Abschnitts:
5.1 Welche Unterlagen können wir verlangen?
5.2 Wann können wir den Nachweis verlangen, dass

die versicherte Person noch lebt?
5.3 Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten

Person einzureichen?
5.4 Unter welchen Voraussetzungen können wir wei-

tere Nachweise verlangen?

5.1 Welche Unterlagen können wir verlangen?

Wenn Leistungen aus Ihrem Vertrag beansprucht werden, können
wir die Vorlage folgender Unterlagen verlangen:

• Versicherungsschein,
• amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der →versicherten

Person (Geburtsurkunde) und
• Unterlagen mit den nach Teil B Ziffer 3 zu erteilenden Informa-

tionen und Daten.

5.2 Wann können wir den Nachweis verlangen, dass
die versicherte Person noch lebt?

Vor jeder Renten- oder Kapitalzahlung können wir auf unsere Ko-
sten ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die →versi-
cherte Person noch lebt.

5.3 Welche Unterlagen sind bei Tod der versicherten
Person einzureichen?

Wenn die →versicherte Person stirbt, sind wir hierüber unverzüg-
lich zu informieren.

Folgende Unterlagen sind uns immer vorzulegen:
• amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt der →versicherten

Person (Geburtsurkunde) und
• amtliches Zeugnis über den Tod der →versicherten Person mit

Angaben zum Alter und Geburtsort (Sterbeurkunde).

Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung-Plus nach Ziffer 1.2 Absatz 1
oder eine Beitragsrückzahlung nach Ziffer 1.2 Absatz 2 vereinbart
oder einen Baustein Hinterbliebenenvorsorge abgeschlossen ha-
ben, sind uns zusätzlich folgende Unterlagen vorzulegen:
• bei Versicherungen ohne Risikoprüfung ein Nachweis über die

Todesursache;
• bei Versicherungen mit Risikoprüfung ein ausführliches ärztli-

ches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache sowie über
Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum Tod der →versicher-
ten Person geführt hat.

5.4 Unter welchen Voraussetzungen können wir wei-
tere Nachweise verlangen?

Wir können weitere Nachweise verlangen und Nachforschungen
anstellen, wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu
klären. Die hiermit verbundenen Kosten muss die Person tragen,
die die Versicherungsleistung beansprucht.

6. Kosten Ihres Vertrags

Für die Kosten Ihres Vertrags gelten die folgenden Regelungen.
Falls für einzelne Bausteine Besonderheiten gelten, finden Sie die-
se in den Regelungen des jeweiligen Bausteins.

Inhalt dieses Abschnitts:
6.1 Welche Kosten sind in Ihren Beitrag einkalku-

liert?
6.2 Welche Kosten können wir Ihnen gesondert in

Rechnung stellen?

6.1 Welche Kosten sind in Ihren Beitrag einkalku-
liert?

(1) Abschluss- und Vertriebskosten
Mit Ihrem Vertrag sind Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten)
verbunden. Diese sind von Ihnen zu tragen. Wir haben die Ab-
schluss- und Vertriebskosten (→Kosten) in Ihren Beitrag einkalku-
liert, sie müssen daher nicht gesondert gezahlt werden.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) verwenden wir zum
Beispiel zur Finanzierung der Kosten für die Vergütung des Versi-
cherungsvermittlers, der Antragsprüfung und der Erstellung der
Vertragsunterlagen.

a) Kosten bei den bei Vertragsschluss vereinbarten Beiträgen
Wir belasten Ihren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebskosten
(→Kosten) in Höhe eines Prozentsatzes der Summe der bei Ver-
tragsschluss vereinbarten Beiträge.

Die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) verteilen wir
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• in gleichmäßigen Jahresbeträgen,
• über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren,
• jedoch nicht länger als bis zum Ende der vereinbarten Beitrags-

zahlungsdauer.

Zu den bei Vertragsschluss vereinbarten Beiträgen gehört auch ei-
ne Zuzahlung bei Vertragsschluss. Von dieser Zuzahlung ziehen
wir die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) abweichend
von Satz 2 einmalig zum Zeitpunkt des Zuflusses in Höhe eines
Prozentsatzes ab.

Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen, entnehmen wir diesem
die einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) so-
fort.

b) Kosten bei Erhöhungen der Summe der vereinbarten Bei-
träge
Bei Erhöhungen der Summe der vereinbarten Beiträge belasten
wir die Differenz zwischen alter und neuer Beitragssumme wie folgt
mit Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten):

• Bei Zuzahlungen (siehe Ziffer 9.7 und Ziffer 9.4 Absatz 1 b)) zie-
hen wir die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) jeweils
einmalig zum Zeitpunkt des Zuflusses in Höhe eines Prozentsat-
zes ab.

• Beim dynamischen Zuwachs und bei einer Verlängerung der
Beitragszahlungsdauer (siehe Ziffer 9.9 Absatz 2) verteilen wir
die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) in Höhe eines
Prozentsatzes der Differenz zwischen alter und neuer Beitrags-
summe ab dem Erhöhungstermin bzw. ab dem Zeitpunkt der
Verlängerung wie in Absatz a) Satz 2 beschrieben.

• Bei einem Aufschieben der Leistung (siehe Ziffer 9.1 Absatz 2)
ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten (→Kosten) in Hö-
he eines gleichbleibenden Prozentsatzes direkt von jedem ge-
zahlten Beitrag in der →zusätzlichen Aufschubdauer ab.

(2) Übrige Kosten
Mit Ihrem Vertrag sind weitere, sogenannte übrige Kosten (→Ko-
sten) verbunden. Auch diese sind von Ihnen zu tragen. Zu den üb-
rigen Kosten gehören insbesondere Verwaltungskosten. Die Ver-
waltungskosten (→Kosten) sind die Kosten für die laufende Ver-
waltung Ihres Vertrags. Sämtliche übrige Kosten (→Kosten) sind in
den Beitrag einkalkuliert und müssen daher nicht gesondert ge-
zahlt werden.

a) Übrige Kosten vor Rentenbeginn
Wir belasten Ihren Vertrag vor Rentenbeginn mit übrigen Kosten
(→Kosten) in Form
• eines jährlichen Prozentsatzes des →Deckungskapitals und
• eines Prozentsatzes der eingezahlten Beiträge. Unter die einge-

zahlten Beiträge fallen auch Zuzahlungen (siehe Ziffer 9.7) und
Erhöhungen des Beitrags aufgrund eines vereinbarten dynami-
schen Zuwachses.

Wenn Sie einen einmaligen Beitrag zahlen, entnehmen wir diesem
die einkalkulierten übrigen Kosten (→Kosten) in Form eines Pro-
zentsatzes des eingezahlten Beitrags sofort.

b) Verwaltungskosten ab Beginn der Rentenzahlung
Ab Beginn der Rentenzahlung belasten wir Ihren Vertrag mit Ver-
waltungskosten (→Kosten) in Form eines Prozentsatzes der ge-
zahlten Leistung.

(3) Höhe der Kosten
Informationen zur Höhe der Abschluss- und Vertriebskosten und
der übrigen Kosten (→Kosten) können Sie dem Produktinformati-
onsblatt entnehmen.

6.2 Welche Kosten können wir Ihnen gesondert in
Rechnung stellen?

(1) Anlassbezogene Kosten
Bei folgendem Anlass sind von Ihnen zusätzliche →Kosten, soge-
nannte anlassbezogene Kosten, zu entrichten:
• bei Teilung Ihres Vertrags im Rahmen eines Versorgungsaus-

gleichs (→Teilungskosten).

(2) Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand

a) Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand in besonde-
ren, gesetzlich geregelten Fällen
Wenn aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zu-
sätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir Ihnen
in folgenden Fällen die durchschnittlich entstehenden Kosten pau-
schal gesondert in Rechnung stellen.
• Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versicherungsschein oder

von Abschriften des Versicherungsscheins
• Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen
• Bearbeitung von Zahlungsrückständen
• Bearbeitung von Rückläufern im Lastschriftverfahren
• Durchführung von Vertragsänderungen
• Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen
• Einholung individueller Erklärungen zur Entbindung von der

Schweigepflicht
• Beitragsübermittlung durch Sie aus einem Ort außerhalb des

SEPA-Zahlungsraums oder Leistungsübermittlung durch uns an
einen Ort außerhalb des SEPA-Zahlungsraums.

b) Ausweis der Kosten in einer Kostenübersicht
Die Höhe der →Kosten, die wir Ihnen in den in Absatz 2 a) ge-
nannten Fällen in Rechnung stellen können, finden Sie in unserer
beiliegenden Kostenübersicht für zusätzlichen Verwaltungsauf-
wand. Die →Kosten können wir nach billigem Ermessen (§ 315
des Bürgerlichen Gesetzbuches - BGB) für die Zukunft anpassen.
Die jeweils aktuelle Kostenübersicht übermitteln wir Ihnen jederzeit
auf Nachfrage. Wenn für einen der in Absatz 2 a) genannten Fälle
keine →Kosten in der aktuellen Kostenübersicht genannt werden,
erheben wir hierfür derzeit keine Kosten.

c) Möglichkeit des Nachweises geringerer Kosten
Wir sehen die →Kosten für zusätzlichen Verwaltungsaufwand als
angemessen an. Dies müssen wir darlegen und beweisen. Wenn
Sie uns aber nachweisen, dass die →Kosten in Ihrem Fall über-
haupt nicht oder nur in geringerer Höhe angemessen sind, entfal-
len die Kosten oder wir setzen sie - im letzteren Fall - entspre-
chend herab.

7. Beitragsfreistellung

Inhalt dieses Abschnitts:
7.1 Wie kann Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt

werden?
7.2 Welche Nachteile kann eine Beitragsfreistellung

haben?
7.3 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Ver-

sicherungsschutz wiederhergestellt werden, der
zuvor bestanden hat?

7.1 Wie kann Ihre Versicherung beitragsfrei gestellt
werden?

(1) Voraussetzungen
Sie können in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) verlan-
gen, dass Ihre Versicherung weitergeführt wird, ohne dass Beiträ-
ge gezahlt werden (Beitragsfreistellung). Die Beitragsfreistellung ist
zum Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer
2.1) möglich.

(2) Mindestversicherungsleistung
Wir führen Ihre Versicherung mit der nach Absatz 4 berechneten
beitragsfreien Garantierente weiter, wenn diese zum Zeitpunkt der
Beitragsfreistellung jährlich mindestens 200 EUR beträgt. Wenn
diese Leistung nicht erreicht wird, erlischt die Versicherung und wir
zahlen, soweit vorhanden, den nach Ziffer 8.2 bis 8.5 berechneten
Betrag.

(3) Befristung
Sie können eine unbefristete Beitragsfreistellung verlangen oder
die Beitragsfreistellung zeitlich bis zu 3 Jahren befristen. Bei einer
Befristung informieren wir Sie rechtzeitig vor Ablauf des gewünsch-
ten Zeitraums über die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und
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über die Möglichkeiten zum Ausgleich der auf die beitragsfreie Zeit
entfallenden Beiträge.

(4) Auswirkungen
Wenn Sie eine Beitragsfreistellung verlangen, berechnen wir die
beitragsfreie Garantierente und das beitragsfreie Garantiekapital
Ihres Bausteins Altersvorsorge nach anerkannten Regeln der Ver-
sicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation. Dabei legen wir den Rückkaufswert nach Ziffer
8.2 Absatz 1 zugrunde. Von diesem aus Ihrer Versicherung für die
Bildung der beitragsfreien Garantierente und des beitragsfreien
Garantiekapitals zur Verfügung stehenden Betrag nehmen wir ei-
nen Abzug in Höhe von 50 EUR für erhöhte Verwaltungsaufwen-
dungen vor.

Dieser Abzug entfällt
• im letzten Jahr der →Aufschubdauer oder
• in den letzten 7 Jahren der Aufschubdauer, wenn die →versi-

cherte Person zum Termin der Beitragfreistellung →rechnungs-
mäßig mindestens 55 Jahre alt ist.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe an-
gemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab.

Auch nach der Beitragsfreistellung gilt Ziffer 6, jedoch werden kei-
ne →Kosten in Prozent des Beitrags abgezogen.

Die beitragsfreie Leistung berechnen wir zum Ende der Versiche-
rungsperiode, für die Sie letztmalig den vollständigen Beitrag ge-
zahlt haben.

7.2 Welche Nachteile kann eine Beitragsfreistellung
haben?

Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile
haben. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Ver-
wendung Ihrer Beiträge zur Deckung von Abschluss- und Ver-
triebskosten und übrigen Kosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 sowie
der Finanzierung eines vereinbarten Risikoschutzes nur der ge-
setzlich vorgegebene Mindestwert zur Bildung einer beitragsfreien
Leistung vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen deswegen
nicht unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge zur Bil-
dung einer beitragsfreien Leistung zur Verfügung. Nähere Informa-
tionen zur Höhe der beitragsfreien Leistungen während der Ver-
tragsdauer können Sie Ihren Versicherungsinformationen entneh-
men.

7.3 Wie kann nach einer Beitragsfreistellung der Ver-
sicherungsschutz wiederhergestellt werden, der
zuvor bestanden hat?

(1) 6-Monats-Frist für die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes ohne Risikoprüfung
Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versi-
cherung können Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Höhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsfreistel-
lung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprüfung durch-
führen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Beitragszahlung
nach Absatz 3 wieder aufnehmen.

Die Wiederaufnahme der Beitragszahlung und die Wiederherstel-
lung des Versicherungsschutzes sind ausgeschlossen, wenn Sie
weitere Bausteine abgeschlossen haben und zum Zeitpunkt der
Wiederaufnahme der Beitragszahlung
• bei abgeschlossenen Bausteinen Berufsunfähigkeitsvorsorge

und einem gegebenenfalls ergänzend versicherten Baustein
Pflegezusatzrente die →versicherte Person berufsunfähig bzw.
pflegebedürftig ist;

• bei einem abgeschlossenen Baustein Kindervorsorge: Kinder-
pflegerente mit ,Beitragsbefreiung bei Pflegebedürftigkeit des
Kindes oder bei Tod oder Berufsunfähigkeit des Versorgers die
→versicherte Person pflegebedürftig oder der versicherte Ver-
sorger berufsunfähig oder gestorben ist;

• bei einem abgeschlossenen Baustein Kindervorsorge: Beitrags-
befreiung bei Tod oder Berufsunfähigkeit des Versorgers der
versicherte Versorger gestorben oder berufsunfähig ist;

• bei einem abgeschlossenen Baustein Pflegevorsorge: Kinder-
pflegerente die →versicherte Person pflegebedürftig ist.

(2) Allgemeine Frist für die Wiederherstellung des Versiche-
rungsschutzes mit Risikoprüfung
Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung, können Sie
verlangen, dass durch die Wiederaufnahme der Beitragszahlung
nach Absatz 3 die versicherten Leistungen bis zur Höhe des Versi-
cherungsschutzes vor der Beitragsfreistellung angehoben werden.

Wenn die Versicherung wegen einer Elternzeit beitragsfrei gestellt
worden ist, kann die Frist zwischen Beitragsfreistellung und Wie-
derherstellung des Versicherungsschutzes auch mehr als 3 Jahre
betragen. Der Versicherungsschutz muss in diesem Fall jedoch
spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Elternzeit wie-
derhergestellt werden. Wird die Elternzeit in mehrere Abschnitte
aufgeteilt, muss die Wiederherstellung des Versicherungsschutzes
jeweils innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung eines Abschnit-
tes erfolgen.

Den Versicherungsschutz können wir dann wiederherstellen, wenn
die →versicherte Person bzw. bei →Partnerversicherungen jede
versicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des Versi-
cherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung ohne er-
schwerte Bedingungen bei uns abschließen könnte.

(3) Möglichkeiten der Wiederherstellung des Versicherungs-
schutzes
Um nach einer Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz wie-
derherzustellen, der vor der Beitragsfreistellung bestanden hat,
können Sie
• die Beiträge begleichen, die auf die beitragsfreie Zeit entfallen,

oder
• höhere laufende Beiträge zahlen.

Stattdessen können Sie ohne eine vollständige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsfreistellung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder aufnehmen. Die
Garantierente und das Garantiekapital berechnen wir nach versi-
cherungsmathematischen Grundsätzen.

Wir berechnen die neuen Beiträge und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1. Auf Wunsch informie-
ren wir Sie über die Auswirkungen.

8. Kündigung

Inhalt dieses Abschnitts:
8.1 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?
8.2 Welche Leistung erbringen wir, wenn Sie eine

Beitragsrückzahlung-Plus vereinbart oder einen
Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen haben?

8.3 Welche Leistung erbringen wir, wenn Sie eine
Beitragsrückzahlung vereinbart haben?

8.4 Welche Leistung erbringen wir, wenn Sie einen
Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn
abgeschlossen haben?

8.5 Was gilt, wenn keine der in den Ziffern 8.2 bis 8.4
genannten Alternativen zutrifft?

8.6 Welche Nachteile kann eine Kündigung haben?

8.1 Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen?

Sie können Ihre Versicherung vor Rentenbeginn zu folgenden Zeit-
punkten in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) kündigen:
• Versicherungen mit laufender Beitragszahlung zum Ende einer

Versicherungsperiode;
• beitragsfreie Versicherungen zum Ende des laufenden Monats.

Ausgenommen sind beitragsfreie Versicherungen nach Ziffer
8.5.
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Die Leistung im Falle einer Kündigung Ihrer Versicherung setzt
sich aus der Leistung des Bausteins Altersvorsorge und gegebe-
nenfalls den Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine zu-
sammen. Wenn Ihr Vertrag weitere Bausteine enthält, finden Sie in
den Regelungen dieser Bausteine ergänzende Regelungen zur
Kündigung.

8.2 Welche Leistung erbringen wir, wenn Sie eine
Beitragsrückzahlung-Plus vereinbart oder einen
Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen haben?

(1) Rückkaufswert
Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung-Plus nach Ziffer 1.2 Absatz 1
vereinbart oder einen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen ha-
ben, zahlen wir im Falle einer Kündigung - falls vorhanden - den
Rückkaufswert. Dieser ist das →Deckungskapital des Bausteins
Altersvorsorge, das zum Kündigungstermin nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation berechnet wird.

Bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung hat das
→Deckungskapital mindestens den Wert, der sich bei gleichmäßi-
ger Verteilung der unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen
Höchstzillmersätze angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten
(→Kosten) auf die ersten 5 Vertragsjahre ergibt, höchstens jedoch
auf die Beitragszahlungsdauer.

(2) Abzug
Von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag nehmen wir einen Ab-
zug vor. In Ihren Versicherungsinformationen ist festgelegt, in wel-
cher Höhe wir einen Abzug vornehmen. Dort erläutern wir Ihnen
auch die Gründe für diesen Abzug.

Der Abzug entfällt bei einer Kündigung
• im letzten Jahr der →Aufschubdauer oder
• in den letzten 7 Jahren der Aufschubdauer, wenn die →versi-

cherte Person an diesem Termin →rechnungsmäßig mindestens
55 Jahre alt ist.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe an-
gemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab. Beitragsrückstände ziehen wir vom
Rückkaufswert ab.

(3) Herabsetzung im Ausnahmefall
Wir sind berechtigt, den nach Absatz 1 berechneten Betrag ange-
messen herabzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Ge-
fährdung der Belange der →Versicherungsnehmer auszuschlie-
ßen. Dies gilt insbesondere, wenn eine Gefährdung der dauernden
Erfüllbarkeit der sich aus den Verträgen ergebenden Verpflichtun-
gen gegeben ist. Die Herabsetzung ist jeweils auf 1 Jahr befristet
(§ 169 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz - VVG).

(4) Erhöhung des Auszahlungsbetrags um einen Schlussüber-
schussanteil
Zu dem nach den Absätzen 1 bis 3 berechneten Betrag kann ein
Rückkaufswert aus dem Schlussüberschussanteil hinzukommen
(siehe Ziffer 2.3.4).

(5) Erhöhung des Auszahlungsbetrags um Bewertungsreser-
ven
Der nach den Absätzen 1 bis 4 berechnete Betrag kann sich gege-
benenfalls um die Ihrer Versicherung zugeteilten →Bewertungsre-
serven erhöhen (siehe Ziffer 2.4).

(6) Auswirkungen
Mit der Auszahlung des nach den Absätzen 1 bis 5 ermittelten Be-
trags erlischt Ihre Versicherung.

8.3 Welche Leistung erbringen wir, wenn Sie eine
Beitragsrückzahlung vereinbart haben?

Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung nach Ziffer 1.2 Absatz 2 ver-
einbart haben, zahlen wir im Falle einer Kündigung den nach Ziffer
8.2 Absatz 1 bis 4 berechneten Betrag in voller Höhe aus, wenn
dieser die Beitragsrückzahlung bei Tod nicht übersteigt. Wenn er

die Beitragsrückzahlung bei Tod übersteigt, nehmen wir von dem
übersteigenden Teil einen weiteren Abzug vor:

Von dem Teil des Betrags, der die Beitragsrückzahlung bei Tod
übersteigt,
• ziehen wir 6 Prozent ab;
• ziehen wir zusätzlich für jedes zum Zeitpunkt der Kündigung

noch ausstehende Jahr bis zum vereinbarten Rentenbeginn
1,5 Prozent ab.

Der gesamte weitere Abzug beträgt jedoch höchstens 30 Prozent.

Mit diesem Abzug gleichen wir eine mögliche Veränderung der Ri-
sikolage im verbleibenden Versicherungsbestand (Risikogegen-
auslese) pauschal aus. In Ihren Versicherungsinformationen ist
festgelegt, warum wir diesen Abzug vornehmen.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe an-
gemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab.

Der berechnete Betrag kann sich gegebenenfalls um die Ihrer Ver-
sicherung zugeteilten →Bewertungsreserven erhöhen (siehe Ziffer
2.4).

Mit der Auszahlung des so ermittelten Betrags erlischt Ihre Versi-
cherung.

8.4 Welche Leistung erbringen wir, wenn Sie einen
Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn
abgeschlossen haben?

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn
abgeschlossen haben, zahlen wir im Falle einer Kündigung den
nach Ziffer 8.2 Absatz 1 bis 4 berechneten Betrag in voller Höhe
aus, wenn dieser den 20-fachen Jahresbetrag der Hinterbliebenen-
rente nicht übersteigt. Wenn er den 20-fachen Jahresbetrag der
Hinterbliebenenrente übersteigt, nehmen wir von dem übersteigen-
den Teil einen weiteren Abzug vor:

Von dem Teil des Betrags, der den 20-fachen Jahresbetrag der
Hinterbliebenenrente übersteigt,
• ziehen wir 6 Prozent ab;
• ziehen wir zusätzlich für jedes zum Zeitpunkt der Kündigung

noch ausstehende Jahr bis zum vereinbarten Rentenbeginn
1,5 Prozent ab.

Der gesamte weitere Abzug beträgt jedoch höchstens 30 Prozent.

Mit diesem Abzug gleichen wir eine mögliche Veränderung der Ri-
sikolage im verbleibenden Versicherungsbestand (Risikogegen-
auslese) pauschal aus. In Ihren Versicherungsinformationen ist
festgelegt, warum wir diesen Abzug vornehmen.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Ab-
zug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe an-
gemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren
Fall - entsprechend herab.

Der berechnete Betrag kann sich gegebenenfalls um die Ihrer Ver-
sicherung zugeteilten →Bewertungsreserven erhöhen (siehe
Ziffer 2.4).

Mit der Auszahlung des so ermittelten Betrags erlischt Ihre Versi-
cherung.

8.5 Was gilt, wenn keine der in den Ziffern 8.2 bis 8.4
genannten Alternativen zutrifft?

Wenn Sie keine Beitragsrückzahlung-Plus nach Ziffer 1.2 Absatz 1,
keine Beitragsrückzahlung nach Ziffer 1.2 Absatz 2, keinen Bau-
stein Kapital bei Tod und keinen Baustein Hinterbliebenenrente vor
Rentenbeginn abgeschlossen bzw. vereinbart haben, hängt die
Kündbarkeit Ihrer Versicherung davon ab, ob Sie bis zum Kündi-
gungstermin laufende Beiträge gezahlt haben. Dabei gilt:
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• Wenn Sie bis zum Kündigungstermin laufende Beiträge gezahlt
haben, stellen wir Ihre Versicherung im Fall der Kündigung nach
Ziffer 7.1 Absatz 4 beitragsfrei; beträgt die beitragsfreie Garan-
tierente aber jährlich weniger als 200 EUR, zahlen wir stattdes-
sen den nach Ziffer 8.2 berechneten Betrag und die Versiche-
rung erlischt.

• Wenn Ihre Versicherung beitragsfrei ist, können Sie diese nicht
kündigen.

8.6 Welche Nachteile kann eine Kündigung haben?

Die Kündigung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachteile haben. In
der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Verwendung Ih-
rer Beiträge zur Deckung von Abschluss- und Vertriebskosten und
übrigen Kosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 sowie der Finanzierung
eines vereinbarten Risikoschutzes nur der gesetzlich vorgegebene
Mindestwert als Rückkaufswert vorhanden. Der Rückkaufswert er-
reicht deswegen auch in den Folgejahren nicht unbedingt die Sum-
me der gezahlten Beiträge. Nähere Informationen zur Höhe der
Rückkaufswerte während der Vertragsdauer können Sie Ihren Ver-
sicherungsinformationen entnehmen.

9. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hier finden Sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Versi-
cherung. Sie sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wenn
Sie eine Gestaltungsmöglichkeit ausüben, kann sich dies auf die
Höhe der Versicherungsleistungen auswirken.

Inhalt dieses Abschnitts:
9.1 Welche Möglichkeiten haben Sie, den Rentenbe-

ginn flexibel zu gestalten?
9.2 Wann können Sie sich für eine Kapitalleistung an-

stelle einer Rente entscheiden?
9.3 Wann können Sie sich für eine temporäre anstelle

einer lebenslangen Rente entscheiden?
9.4 Wann können Sie Leistungen für den Fall des To-

des nach Rentenbeginn ändern?
9.5 Wann können Sie während der Aufschubdauer ei-

ne Hinterbliebenenvorsorge ohne Risikoprüfung
einschließen?

9.6 Wann können Sie einen Versicherungsschutz für
den Pflegefall einschließen?

9.7 Wann können Sie Zuzahlungen leisten?
9.8 Wann können Sie aus Ihrer Versicherung ein Ka-

pital entnehmen?
9.9 Wann können Sie die Beitragszahlungsdauer ver-

ändern?
9.10 Wann können Sie die Beitragszahlung bei Ar-

beitslosigkeit oder Kurzarbeit, während der El-
ternzeit oder während einer beruflichen Weiterbil-
dung reduzieren oder aussetzen?

9.11 Wann können Sie die Beitragszahlung herabset-
zen?

9.1 Welche Möglichkeiten haben Sie, den Rentenbe-
ginn flexibel zu gestalten?

(1) Vorziehen der Leistung
Sie können verlangen, dass wir den vereinbarten Rentenbeginn
um bis zu 7 Jahre vorziehen.

Wenn für Ihren Vertrag ein vorgezogener Rentenbeginn in Betracht
kommt, werden wir Sie hierüber informieren.

a) Voraussetzungen
• Die →versicherte Person ist am vorgezogenen Rentenbeginn

→rechnungsmäßig mindestens 55 Jahre alt.
• Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem vor-

gezogenen Rentenbeginn zugehen.
• Die neu zu berechnende Gesamtrente einschließlich Über-

schussbeteiligung muss zum vorgezogenen Rentenbeginnter-
min jährlich mindestens 200 EUR betragen.

• Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbe-
ginn abgeschlossen haben, wird auch die Leistung daraus neu
berechnet und muss jährlich mindestens 200 EUR betragen.

• Der Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn und gewünschtem
Rentenbeginn beträgt mindestens 1 Jahr.

b) Auswirkungen
Durch den vorgezogenen Rentenbeginn sinken die Garantierente
und das Garantiekapital nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Baustein
• Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn,
• Kapital bei Tod,
• Kapital bei Unfalltod oder
• Bausteine Berufsunfähigkeitsvorsorge und gegebenenfalls einen

ergänzend versicherten Baustein Pflegezusatzrente
abgeschlossen haben, erlöschen diese, sobald der vorgezogene
Rentenbeginn erreicht ist.

Wenn wir bei Erreichen des vorgezogenen Rentenbeginns eine
Berufsunfähigkeitsrente und gegebenenfalls eine Pflegezusatzren-
te zahlen, erbringen wir diese Leistungen unverändert weiter.

Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn
abgeschlossen haben, verringert sich die Leistung daraus nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen. Das Verhältnis von
Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn und Kapitalzahlung bei Tod
nach Rentenbeginn zur Garantierente aus dem Baustein Altersvor-
sorge bleibt durch das Vorziehen unverändert.

d) Gestaltungsmöglichkeiten
Für den vorgezogenen Rentenbeginn gelten die gleichen Gestal-
tungsmöglichkeiten wie für den ursprünglich vereinbarten Renten-
beginn, insbesondere die Ziffern 9.2 und 9.3.

(2) Aufschieben der Leistung
Zum vereinbarten Rentenbeginn können Sie verlangen, dass wir
den Rentenbeginn aufschieben.

a) Voraussetzungen
• Die →versicherte Person ist am ursprünglich vereinbarten Ren-

tenbeginn →rechnungsmäßig mindestens 55 Jahre alt.
• Die →versicherte Person bzw. bei →Partnerversicherungen jede

versicherte Person ist am aufgeschobenen Rentenbeginn
→rechnungsmäßig höchstens 85 Jahre alt.

b) Auswirkungen
• Durch das Aufschieben des Rentenbeginns erhöhen sich die

Garantierente und das Garantiekapital.
• Wenn Sie eine Kapitalzahlung für den Todesfall nach Rentenbe-

ginn vereinbart haben, kann sich diese ändern.
• Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathemati-

schen Grundsätzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Durch das Aufschieben des Rentenbeginns des Bausteins Alters-
vorsorge entfallen folgende abgeschlossene Bausteine zum bisher
vereinbarten Rentenbeginn:
• Kapital bei Tod,
• Berufsunfähigkeitsvorsorge und ein gegebenenfalls ergänzend

versicherter Baustein Pflegezusatzrente,
• Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn und
• Kapital bei Unfalltod.

Die Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine erhöhen sich
im gleichen Verhältnis wie die Garantierente. Wir berechnen die
Leistungen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Da-
bei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

d) Gestaltungsmöglichkeiten
• Bei beitragspflichtigen Versicherungen können Sie die Beiträge

während der →zusätzlichen Aufschubdauer weiter zahlen.
• Für den aufgeschobenen Rentenbeginn und die →zusätzliche

Aufschubdauer gelten die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten
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wie für den ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn und die ur-
sprünglich vereinbarte →Aufschubdauer, insbesondere die Zif-
fern 9.2, 9.3 und 9.8.

• Nach Aufschieben des Rentenbeginns können Sie den Renten-
beginn wieder vorziehen. Absatz 1 gilt sinngemäß.

e) Tod der versicherten Person während der zusätzlichen Auf-
schubdauer
Falls die →versicherte Person während der →zusätzlichen Auf-
schubdauer stirbt, gilt:
• Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbe-

ginn abgeschlossen haben, zahlen wir einen Betrag in Höhe des
nach Ziffer 8.2 ermittelten Betrags, berechnet zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode und diskontiert auf den ersten Tag
des Monats, der auf den Todestag folgt.

• Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbe-
ginn abgeschlossen haben, zahlen wir eine Hinterbliebenenren-
te, wenn und solange die bei Tod der →versicherten Person
→mitversicherte Person lebt. Die Höhe der Hinterbliebenenrente
ermitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen
aus dem sich nach Ziffer 8.2 ergebenden Betrag, berechnet zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode und diskontiert auf
den ersten Tag des Monats, der auf den Todestag folgt. Die Hö-
he der Hinterbliebenenrente hängt außerdem vom Alter der
→mitversicherten Person zu diesem Zeitpunkt ab. Wir berech-
nen die Leistungen nach versicherungsmathematischen Grund-
sätzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

f) Kündigung der Versicherung während der zusätzlichen Auf-
schubdauer
Wenn Sie Ihre Versicherung während der →zusätzlichen Auf-
schubdauer kündigen, zahlen wir einen Betrag, den wir nach Ziffer
8.2 berechnen.

g) Überschussbeteiligung
Auch in der →zusätzlichen Aufschubdauer erhalten Sie eine Über-
schussbeteiligung im Sinne von Ziffer 2. Die →Überschussanteil-
sätze für Ihre Versicherung können von den Überschussanteilsät-
zen abweichen, die wir für die Untergruppe Ihrer Versicherung im
Anhang unseres Geschäftsberichts nennen. Wenn für Ihre Versi-
cherung eigene →Überschussanteilsätze gelten, werden wir sie Ih-
nen vor Beginn der →zusätzlichen Aufschubdauer mitteilen.

9.2 Wann können Sie sich für eine Kapitalleistung an-
stelle einer Rente entscheiden?

(1) Kapitalleistung zum vereinbarten Rentenbeginn
Anstelle der Garantierente, die wir im Erlebensfall zahlen, können
Sie die volle oder teilweise Auszahlung des Garantiekapitals zum
vereinbarten Rentenbeginn verlangen.

a) Voraussetzungen
• Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem ver-

einbarten Rentenbeginn zugehen.
• Für eine teilweise Auszahlung muss die aus dem verbleibenden

Teil des Garantiekapitals neu berechnete Garantierente minde-
stens 200 EUR jährlich betragen.

• Für die Kapitalleistung muss die →versicherte Person bzw. bei
→Partnerversicherungen jede versicherte Person den vereinbar-
ten Rentenbeginn erleben.

b) Auswirkungen bei voller Auszahlung des Garantiekapitals
Mit der vollen Auszahlung erlöschen der Baustein Altersvorsorge
und ein abgeschlossener Baustein Hinterbliebenenrente ab Ren-
tenbeginn.

c) Auswirkungen bei teilweiser Auszahlung des Garantiekapi-
tals
• Wir zahlen ab dem vereinbarten Rentenbeginn eine Garantie-

rente, die um den Prozentsatz gekürzt ist, der dem ausgezahlten
Teil des Garantiekapitals entspricht.

• Die Leistung eines abgeschlossenen Bausteins Hinterbliebenen-
rente ab Rentenbeginn wird ebenfalls entsprechend gekürzt.

• Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(2) Kapitalleistung nach Beginn der Rentenzahlung
Wenn wir bereits Renten zahlen und Sie eine Kapitalzahlung für
den Todesfall nach Rentenbeginn vereinbart haben, können Sie
sich zu einem beliebigen Rentenzahlungstermin ein Kapital aus-
zahlen lassen. Dafür erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Hö-
he von 50 EUR.

a) Voraussetzungen
Der Auszahlungsbetrag darf unter Berücksichtigung der Bearbei-
tungsgebühr von 50 EUR
• weder das bei Tod zum Auszahlungszeitpunkt fällige Kapital
• noch das auf den Auszahlungszeitpunkt berechnete

→Deckungskapital Ihrer Versicherung übersteigen.

b) Auswirkungen
• Die Garantierente aus dem Baustein Altersvorsorge vermindern

wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen.
• Die Versicherung wird nach der Kapitalzahlung fortgeführt, wenn

die verbleibende Garantierente jährlich mindestens 200 EUR
beträgt.

• Die Versicherung erlischt, wenn die verbleibende Garantierente
jährlich weniger als 200 EUR beträgt. Ein vorhandenes restli-
ches →Deckungskapital zahlen wir aus. Dabei nehmen wir ei-
nen zusätzlichen Abzug vor.

• Wenn Sie eine Kapitalzahlung für den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, reduziert sich diese um den Betrag des
ausgezahlten Kapitals.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Eine vereinbarte Garantierente zur Hinterbliebenenvorsorge und
eine Kinderpflegerente vermindern sich nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

d) Besonderheit bei einer temporären Rente
Wenn Sie sich für eine temporäre Rente nach Ziffer 9.3 entschie-
den haben, ermitteln wir das auszuzahlende Kapital auch danach,
wie sich der Kapitalmarkt in der Zeit ab Rentenbeginn, höchstens
in den letzten 10 Jahren, entwickelt hat. Auf Wunsch informieren
wir Sie über die Auswirkungen.

(3) Kapitalleistung bei vorgezogenem Rentenbeginn
Wenn Sie den vereinbarten Rentenbeginn vorgezogen haben (Zif-
fer 9.1 Absatz 1), können Sie zum vorgezogenen Rentenbeginn
statt der Garantierente eine Kapitalzahlung in Höhe des nach Ziffer
8.2 bis 8.4 berechneten Betrags verlangen.

a) Voraussetzungen
• Sie haben einen Baustein Kapital bei Tod oder
• einen Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn abge-

schlossen oder
• eine Beitragsrückzahlung-Plus nach Ziffer 1.2 Absatz 1 oder
• eine Beitragsrückzahlung nach Ziffer 1.2 Absatz 2 vereinbart.
• Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem vor-

gezogenen Rentenbeginn zugehen.

b) Auswirkungen
Mit der Kapitalzahlung zum vorgezogenen Rentenbeginn erlö-
schen alle Bausteine.

9.3 Wann können Sie sich für eine temporäre anstelle
einer lebenslangen Rente entscheiden?

(1) Temporäre Rente zum vereinbarten Rentenbeginn
Vor dem vereinbarten Rentenbeginn können Sie verlangen, dass
wir anstelle der lebenslangen Garantierente nach Ziffer 1.1 eine
Rente nur für eine begrenzte Zeit zahlen (temporäre Rente). Die
Rentenzahlungsdauer können Sie selbst wählen.

Wir zahlen die ab Rentenbeginn garantierte temporäre Rente, so-
lange die →versicherte Person lebt, längstens für die vereinbarte
Rentenzahlungsdauer.
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(2) Voraussetzungen
• Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem ver-

einbarten Rentenbeginn zugehen.
• Sowohl für Ihre Wahl einer temporären Rente als auch für die

Dauer der Rentenzahlung gelten Beschränkungen, die unter an-
derem vom Alter der →versicherten Person am Rentenbeginn
abhängen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten
Voraussetzungen.

• Wenn Sie eine →Partnerversicherung abgeschlossen haben,
müssen Sie für die temporäre Rente als →versicherte Person ei-
ne der versicherten Personen bestimmen.

(3) Auswirkungen
• Die Höhe der temporären Rente ermitteln wir zum Ende der

→Aufschubdauer aus dem →Deckungskapital Ihrer Versiche-
rung zuzüglich der Beteiligung an den →Bewertungsreserven.

• Wir berechnen die temporäre Rente nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen und verwenden dabei die Regelungen
und Rechnungsgrundlagen, die zum Rentenbeginn für den Neu-
abschluss einer temporären Rente vorgesehen sind.

• Eine mitversicherte Kapitalzahlung für den Todesfall nach Ren-
tenbeginn kann sich der Höhe nach ändern.

• Leistungen für den Fall des Todes nach Rentenbeginn können
Sie nach Ziffer 9.4 ändern.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenvorsorge ab Rentenbe-
ginn abgeschlossen haben, erlischt dieser zum Beginn der Rente
aus dem Baustein Altersvorsorge.

(5) Überschussbeteiligung
Auch während der Dauer der temporären Rentenzahlung erhalten
Sie eine Überschussbeteiligung im Sinne der Ziffer 2. Abweichend
von den Regelungen zur Beteiligung am Überschuss nach Beginn
der Rentenzahlung in Ziffer 2.3.5 gilt Folgendes:

• Die Höhe der kompakten Überschussrente können wir nicht ga-
rantieren.

• Sie erhalten die kompakte Überschussrente ab Rentenbeginn
zusätzlich zu der ab Rentenbeginn garantierten temporären
Rente.

• Die kompakte Überschussrente besteht aus einer nicht garan-
tierten zusätzlichen beitragsfreien temporären Rente.

Die für die kompakte Überschussrente festgelegte Verzinsung
kann von der Verzinsung abweichen, die wir für die Untergruppe
Ihrer Versicherung im Anhang unseres Geschäftsberichts nennen.
Wenn für Ihre Versicherung eine eigene Verzinsung gilt, werden
wir sie Ihnen vor Beginn der temporären Rente mitteilen.

Die Mittel für die Finanzierung der kompakten Überschussrente
werden grundsätzlich der →Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung entnommen (siehe Ziffer 2.2 Absatz 2). Nur wenn sie unmittel-
bar den überschussberechtigten Versicherungsverträgen gut ge-
schrieben werden, werden sie zu Lasten des Ergebnisses des Ge-
schäftsjahres finanziert.

Wenn sich im Rahmen der jährlichen Überschussdeklaration (sie-
he Ziffer 2.3.2) die für die kompakte Überschussrente festgelegte
Sterbetafel (→Tafeln) oder Verzinsung ändert, kann sich die be-
reits erreichte Leistung aus der kompakten Überschussrente ver-
ringern oder erhöhen.

Die kompakte Überschussrente kann - im ungünstigsten Fall - der
Höhe nach null sein.

Wir werden Sie bei Beginn der temporären Rentenzahlung und bei
jeder späteren Änderung über die Höhe der vorgenannten zusätzli-
chen Rente informieren.

Einen zugeteilten Schlussüberschussanteil ab Beginn der temporä-
ren Rente verwenden wir zur Erhöhung der nicht garantierten kom-
pakten Überschussrente.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die Auswirkungen.

9.4 Wann können Sie Leistungen für den Fall des To-
des nach Rentenbeginn ändern?

(1) Änderung der Kapitalzahlung bei Tod
Wenn Sie eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn verein-
bart haben, können Sie zum Rentenbeginn verlangen, dass diese
ohne erneute Risikoprüfung erhöht oder verringert wird.

a) Grenzen
Für die möglichen Veränderungen gelten Beschränkungen, die un-
ter anderem vom Alter bei Rentenbeginn und der durchschnittli-
chen Lebenserwartung und bei einer temporären Rente nach Ziffer
9.3 zusätzlich von der vereinbarten Rentenzahlungsdauer abhän-
gen.

Auf Wunsch teilen wir Ihnen mit, welche Möglichkeiten bei Ihrer
Versicherung bestehen.

b) Auswirkungen
• Wenn die Kapitalzahlung bei Tod erhöht wird, muss möglicher-

weise eine Zuzahlung geleistet werden.
• Wenn die Kapitalzahlung bei Tod reduziert wird oder wenn Sie

eine notwendige Zuzahlung nicht zahlen wollen, verändern sich
die Garantierente und eine vereinbarte Hinterbliebenenrente.

• Wir berechnen die Leistungen und die Zuzahlung nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gelten die Regelun-
gen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(2) Einschluss einer Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn
Wenn Sie keinen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn
abgeschlossen haben, können Sie dessen Einschluss zum Ablauf
der →Aufschubdauer verlangen. Eine Risikoprüfung nehmen wir
nicht vor.

a) Voraussetzungen
• Die neue Hinterbliebenenrente ist nicht höher als die Garantie-

rente aus dem Baustein Altersvorsorge bei Rentenbeginn.
• Sie haben sich nicht für eine temporäre Rente nach Ziffer 9.3

entschieden.

b) Auswirkungen
• Für den neu eingeschlossenen Baustein gelten die Versiche-

rungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeit-
punkt des nachträglichen Einschlusses hierfür vorgesehen sind.

• Durch den Einschluss kann die →ab Rentenbeginn garantierte
Rente sinken.

• Wenn Sie eine Kapitalzahlung für den Todesfall nach Rentenbe-
ginn vereinbart haben, ändert sich diese.

• Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(3) Ausschluss einer Kapitalzahlung bei Tod oder eines Bau-
steins Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn
Wenn Sie eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn verein-
bart oder einen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn
abgeschlossen haben, können Sie diese zum Rentenbeginn aus-
schließen. Stattdessen können Sie die Zahlung des zu Rentenbe-
ginn erreichten Garantiekapitals abzüglich bereits gezahlter Ge-
samtrenten zur Altersvorsorge (einschließlich der Leistungen aus
der Überschussbeteiligung) verlangen.

(4) Fristen
Ihre Mitteilung bezüglich einer Änderung nach Absatz 1 bis 3 muss
uns spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn
zugehen.
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9.5 Wann können Sie während der Aufschubdauer ei-
ne Hinterbliebenenvorsorge ohne Risikoprüfung
einschließen?

(1) Einschluss einer Hinterbliebenenvorsorge vor Rentenbe-
ginn
Wenn Sie weder einen Baustein Kapital bei Tod noch einen Bau-
stein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn abgeschlossen ha-
ben, können Sie während der →Aufschubdauer einen dieser Bau-
steine - bei →Partnerversicherungen jedoch nur einen Baustein
Kapital bei Tod - ohne Risikoprüfung zu den unter a) genannten
Anlässen einschließen.

a) Anlässe für den Einschluss
• Geburt eines Kindes der →versicherten Person oder Adoption

eines Minderjährigen durch die versicherte Person,
• Aufnahme einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit der →ver-

sicherten Person, wenn diese die Mitgliedschaft in einer für den
Beruf zuständigen Kammer erfordert,

• Beendigung der Berufsausbildung oder Start ins Berufsleben
der →versicherten Person oder

• Aufnahme eines Darlehens der →versicherten Person, um eine
Immobilie im Wert von mindestens 100.000 EUR zu finanzieren.

b) Voraussetzungen
• Die Versicherung befindet sich nicht in der →zusätzlichen Auf-

schubdauer.
• Sie müssen den Einschluss des weiteren Bausteins innerhalb

von 6 Monaten seit Eintritt eines der genannten Anlässe verlan-
gen und uns den Anlass nachweisen.

• Die →versicherte Person bzw. bei →Partnerversicherungen jede
versicherte Person ist →rechnungsmäßig nicht älter als 40 Jah-
re.

• Die →versicherte Person bzw. bei →Partnerversicherungen jede
versicherte Person ist nicht berufsunfähig.

• Wir haben bisher jeden Antrag auf eine Versicherung auf das
Leben der →versicherten Person bzw. bei →Partnerversiche-
rungen jeder versicherten Person zu normalen Bedingungen an-
genommen.

c) Grenzen
Wenn ein Baustein Kapital bei Tod eingeschlossen werden soll,
• muss das Kapital bei Tod mindestens 100 Prozent des Garantie-

kapitals zur Altersvorsorge betragen,
• darf das Kapital bei Tod höchstens 50.000 EUR betragen.

Wenn ein Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn einge-
schlossen werden soll,
• muss die Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn mindestens

20 Prozent der Garantierente für die Altersvorsorge betragen,
• darf diese Hinterbliebenenrente höchstens 60 Prozent der Ga-

rantierente für die Altersvorsorge betragen,
• darf die Garantierente für die Hinterbliebenenvorsorge pro Jahr

höchstens 6.000 EUR betragen.

d) Auswirkungen
• Für den neu eingeschlossenen Baustein gelten die Versiche-

rungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeit-
punkt des nachträglichen Einschlusses hierfür vorgesehen sind.

• Durch den Einschluss entfällt eine vereinbarte Beitragsrückzah-
lung-Plus nach Ziffer 1.2 Absatz 1 bzw. Beitragsrückzahlung
nach Ziffer 1.2 Absatz 2.

• Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(2) Einschluss einer Hinterbliebenenvorsorge ab Rentenbe-
ginn
Gemeinsam mit einem Baustein Hinterbliebenenrente vor Renten-
beginn nach Absatz 1 können Sie einen Baustein Hinterbliebenen-
rente ab Rentenbeginn einschließen. Der nachträgliche Einschluss
dieses Bausteins ist auch möglich, wenn Sie bereits einen Bau-
stein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn abgeschlossen ha-
ben.

a) Voraussetzungen
• Die neu zu vereinbarende Hinterbliebenenrente ab Rentenbe-

ginn übersteigt weder die Hinterbliebenenrente vor Rentenbe-
ginn noch die Garantierente aus dem Baustein Altersvorsorge.

• Sie haben sich nicht für eine temporäre Rente nach Ziffer 9.3
entschieden.

b) Auswirkungen
• Für den neu eingeschlossenen Baustein gelten die Versiche-

rungsbedingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeit-
punkt des nachträglichen Einschlusses hierfür vorgesehen sind.

• Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer
1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

9.6 Wann können Sie einen Versicherungsschutz für
den Pflegefall einschließen?

Sie können verlangen, dass wir zum Rentenbeginn in Ihre Versi-
cherung einen Versicherungsschutz für den Pflegefall einschlie-
ßen. Eine Risikoprüfung nehmen wir nicht vor.

(1) Voraussetzungen
• Ihre Mitteilung muss uns spätestens einen Monat vor dem ver-

einbarten Rentenbeginn zugehen.
• Sie haben sich nicht für eine temporäre Rente nach Ziffer 9.3

entschieden.
• Darüber hinaus gelten weitere Voraussetzungen, die wir Ihnen

auf Wunsch gern mitteilen.

(2) Auswirkungen
• Es gelten die Versicherungsbedingungen und Rechnungsgrund-

lagen, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorgesehen wa-
ren.

• Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen neu. Die versicherten Leistungen können
sich ändern.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

9.7 Wann können Sie Zuzahlungen leisten?

(1) Zuzahlungen vor Rentenbeginn
Sie können vor Rentenbeginn jederzeit eine Zuzahlung leisten. Ei-
ne Risikoprüfung nehmen wir nicht vor.

a) Voraussetzungen
• Die einzelne Zuzahlung muss mindestens 1.000 EUR betragen.
• Die Summe der Zuzahlungen eines Versicherungsjahres darf

höchstens 20.000 EUR betragen.
• Die Versicherung befindet sich nicht in der →zusätzlichen Auf-

schubdauer.

b) Weitere Voraussetzungen
Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen haben,
gilt zusätzlich:
• Die Summe der Zuzahlungen eines Versicherungsjahres darf

nicht höher sein als die Summe der vereinbarten Beiträge eines
Versicherungsjahres.

• Das Kapital bei Tod aus allen bei der Allianz Lebensversiche-
rungs-AG bestehenden Verträgen auf das Leben derselben
→versicherten Person darf durch die Zuzahlung nicht höher sein
als 250.000 EUR. Bei dieser Grenze werden sowohl die Kapitale
bei Tod berücksichtigt, die in einem Betrag ausgezahlt werden
als auch die Kapitale bei Tod, die einer Rente aus Kapital bei
Tod zugrunde liegen.

c) Auswirkungen
• Durch die Zuzahlung erhöht sich die Rente aus dem Baustein

Altersvorsorge.
• Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung-Plus nach Ziffer 1.2 Absatz

1 vereinbart haben, erhöhen sich die gezahlten Beiträge für den
Baustein Altersvorsorge, die wir bei der Ermittlung der Todesfall-
leistung ansetzen, um den Zuzahlungsbetrag,
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• Wenn Sie eine Beitragsrückzahlung nach Ziffer 1.2 Absatz 2
vereinbart haben, erhöht sich diese um den Zuzahlungsbetrag.

d) Auswirkungen auf weitere Bausteine
• Wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen haben,

erhöht sich dessen Kapital bei Tod um denselben Betrag wie
das Garantiekapital bei Erleben.

• Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente vor Rentenbe-
ginn abgeschlossen haben, erhöht sich diese Hinterbliebenen-
rente im gleichen Verhältnis wie die Rente aus dem Baustein Al-
tersvorsorge, jedoch jährlich um höchstens 3 Prozent der Sum-
me der Zuzahlungen eines Versicherungsjahres.

• Wenn Sie einen Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbe-
ginn abgeschlossen haben, erhöht sich diese Rente im gleichen
Verhältnis wie die Rente aus dem Baustein Altersvorsorge.

• Wenn Sie noch weitere Bausteine abgeschlossen haben, erhö-
hen sich deren Leistungen durch die Zuzahlung nicht.

• Das durch die Zuzahlung veränderte Verhältnis der Leistungen
aus abgeschlossenen Bausteinen zu der Rente für die Altersvor-
sorge ist maßgeblich für die Leistungen aus dem Tarifbonus (Zif-
fer 2.3.3 Absatz 2 b)).

(2) Berechnungsgrundlagen für die Erhöhung der Leistungen
Die Zuzahlung verwenden wir als einmaligen Beitrag für die Erhö-
hung der Leistungen. Die erhöhte Leistung errechnet sich nach
den Vertragsdaten am Erhöhungstermin, insbesondere nach
• dem →rechnungsmäßigen Alter der →versicherten Person bzw.

bei →Partnerversicherungen aller versicherten Personen,
• der restlichen →Aufschubdauer,
• einem eventuell vereinbarten Beitragszuschlag.

Wir berechnen die Leistungen nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen. Dabei gelten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz
2.

Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten in Pro-
zent des Beitrags (→Kosten) finanzieren wir sofort aus der Zuzah-
lung nach Ziffer 6.1.

(3) Erhöhungstermin
Erhöhungstermin für alle Leistungen ist der 1. Tag des Monats, in
dem die Zuzahlung bei uns eingeht oder der 1. Tag des Folgemo-
nats, wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod oder einen Baustein
Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn abgeschlossen haben.

9.8 Wann können Sie aus Ihrer Versicherung ein Ka-
pital entnehmen?

Sie können während der →Aufschubdauer aus Ihrer Versicherung
ein Kapital entnehmen. Hierfür erheben wir eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 15 EUR.

(1) Voraussetzungen
• Es darf kein Policendarlehen bestehen.
• Sie müssen mindestens 1.000 EUR entnehmen.
• Der verbleibende nach Ziffer 8.2 bis 8.5 berechnete Betrag der

Versicherung muss nach der Entnahme und Berücksichtigung
der Bearbeitungsgebühr mindestens 1.000 EUR betragen.

• Sie müssen eine Beitragsrückzahlung-Plus nach Ziffer 1.2 Ab-
satz 1 oder eine Beitragsrückzahlung nach Ziffer 1.2 Absatz 2
vereinbart oder einen Baustein Hinterbliebenenrente vor Ren-
tenbeginn oder einen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen
haben.

(2) Auswirkungen
• Die Zahlungsperiode und die Höhe der zu zahlenden Beträge

ändern sich durch die Entnahme nicht.
• Die versicherten Leistungen verringern sich nach versicherungs-

mathematischen Grundsätzen.
• Wenn Sie keinen Baustein Kapital bei Tod und keine Beitrags-

rückzahlung-Plus nach Ziffer 1.2 Absatz 1, jedoch einen Bau-
stein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn oder eine Beitrags-
rückzahlung nach Ziffer 1.2 Absatz 2 abgeschlossen bzw. ver-
einbart haben, fällt ein zusätzlicher Abzug an.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

9.9 Wann können Sie die Beitragszahlungsdauer ver-
ändern?

(1) Verkürzung der Beitragszahlungsdauer
Wenn zu Ihrer Versicherung laufende Beiträge gezahlt werden,
können Sie die Verkürzung der Beitragszahlungsdauer um volle
Jahre verlangen.

a) Voraussetzungen
Sie haben keinen Baustein Kapital bei Tod abgeschlossen, dessen
Leistung geringer ist als das Garantiekapital zur Altersvorsorge.

b) Auswirkungen
• Wenn die Garantierente oder das Garantiekapital unverändert

bleiben sollen, müssen Sie höhere laufende Beiträge zahlen.
• Wenn der laufende Beitrag unverändert bleiben soll, sinken die

Garantierente und das Garantiekapital.
• Wenn sowohl der laufende Beitrag als auch die Garantierente

oder das Garantiekapital unverändert bleiben sollen, können Sie
dies durch eine Zuzahlung erreichen.

• Den neuen Beitrag, die neue Garantierente, das neue Garantie-
kapital und die Zuzahlung berechnen wir nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen.

c) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Wenn der laufende Beitrag unverändert bleiben soll, verringern
sich die Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine im glei-
chen Verhältnis wie die Garantierente.

(2) Verlängerung der Beitragszahlungsdauer
Wenn bei Ihrer Versicherung die Beitragszahlungsdauer kürzer ist
als die →Aufschubdauer und Sie laufende Beiträge zahlen, können
Sie einmalig eine Verlängerung der Beitragszahlungsdauer um bis
zu 5 Jahre verlangen.

Die Verlängerung erfolgt unmittelbar im Anschluss an das ur-
sprüngliche Ende der Beitragszahlungsdauer, jedoch nicht über
den vereinbarten Ablauf der →Aufschubdauer hinaus.

a) Voraussetzungen
• Zum Zeitpunkt der Verlängerung müsste die →versicherte Per-

son bzw. bei →Partnerversicherungen jede versicherte Person
bei uns eine vergleichbare neue Versicherung ohne erschwerte
Bedingungen abschließen können.

• Die →versicherte Person bzw. bei →Partnerversicherungen jede
versicherte Person darf zum ursprünglich vereinbarten Ende der
Beitragszahlungsdauer →rechnungsmäßig noch nicht 50 Jahre
alt sein.

b) Auswirkungen
• Durch die Verlängerung erhöhen sich die Garantierente und das

Garantiekapital bei Erleben ab dem ursprünglichen Ende der
Beitragszahlungsdauer.

• Vereinbarte weitere Leistungen erhöhen sich im gleichen Ver-
hältnis wie die Garantierente.

• Die neue Garantierente, das neue Garantiekapital und die Lei-
stungen aus weiteren Bausteinen berechnen wir nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gelten die Regelun-
gen nach Ziffer 1.4 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

9.10 Wann können Sie die Beitragszahlung bei Ar-
beitslosigkeit oder Kurzarbeit, während der El-
ternzeit oder während einer beruflichen Weiterbil-
dung reduzieren oder aussetzen?

(1) Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit

a) Stundung der Beitragszahlung
Besteht Ihr Vertrag bereits 3 Jahre, können Sie eine Stundung der
Beiträge verlangen, wenn Sie arbeitslos werden oder Sie sich in
Kurzarbeit befinden. Die Beiträge stunden wir zinslos, solange Sie
arbeitslos sind oder sich in Kurzarbeit befinden, jedoch über einen
zusammenhängenden Zeitraum längstens für 2 Jahre. Der Versi-
cherungsschutz bleibt während der Stundung in vollem Umfang
bestehen.
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Wenn Sie mehrmals arbeitslos werden oder sich in Kurzarbeit be-
finden, können die Beiträge jeweils erneut gestundet werden. Ins-
gesamt stunden wir die Beiträge während der gesamten Vertrags-
laufzeit bei Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit höchstens für 36 Mona-
te.

Auf Wunsch informieren wir Sie über weitere Voraussetzungen und
Auswirkungen.

b) Nachweis der Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit
Wenn Sie eine Stundung der Beiträge wegen Arbeitslosigkeit oder
Kurzarbeit verlangen, benötigen wir als Nachweis einen Bescheid
der zuständigen Agentur für Arbeit.

Sobald Ihre Arbeitslosigkeit beendet ist oder Sie sich nicht mehr in
Kurzarbeit befinden, müssen Sie uns hierüber unverzüglich infor-
mieren.

c) Zahlung der gestundeten Beiträge
Wenn der Stundungszeitraum abgelaufen ist, müssen Sie die in
diesem Zeitraum gestundeten Beiträge in einem Betrag beglei-
chen.

d) Teilbeitragszahlung
Wenn für Ihren Vertrag mindestens für 1 Jahr Beiträge gezahlt wor-
den sind und Sie arbeitslos sind oder sich in Kurzarbeit befinden,
können Sie Ihre Beiträge vorübergehend reduzieren, längstens für
3 Jahre (Teilbeitragszahlung).

Die Teilbeitragszahlung wegen Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit
kann während der gesamten Vertragslaufzeit höchstens zweimal in
Anspruch genommen werden.

Auf Wunsch informieren wir Sie über weitere Voraussetzungen und
Auswirkungen.

(2) Elternzeit

a) Stundung der Beitragszahlung
BestehtIhr Vertrag bereits 3 Jahre, können Sie eine Stundung der
Beiträge verlangen, wenn Sie in Elternzeit sind. Die Beiträge stun-
den wir zinslos, solange Sie in Elternzeit sind, jedoch über einen
zusammenhängenden Zeitraum längstens für 2 Jahre. Der Versi-
cherungsschutz bleibt während der Stundung in vollem Umfang
bestehen.

Wenn Sie mehrmals in Elternzeit sind, können die Beiträge jeweils
erneut gestundet werden. Insgesamt stunden wir die Beiträge wäh-
rend der gesamten Vertragslaufzeit bei Elternzeit höchstens für 36
Monate.

Auf Wunsch informieren wir Sie über weitere Voraussetzungen und
Auswirkungen.

b) Zahlung der gestundeten Beiträge
Wenn der Stundungszeitraum abgelaufen ist, müssen Sie die in
diesem Zeitraum gestundeten Beiträge in einem Betrag beglei-
chen.

c) Teilbeitragszahlung
Wenn für Ihren Vertrag mindestens für 1 Jahr Beiträge gezahlt wor-
den sind und Sie in Elternzeit sind, können Sie Ihre Beiträge vor-
übergehend reduzieren, längstens für 3 Jahre (Teilbeitragszah-
lung).

Die Teilbeitragszahlung wegen Elternzeit kann während der ge-
samten Vertragslaufzeit höchstens zweimal in Anspruch genom-
men werden.

Auf Wunsch informieren wir Sie über weitere Voraussetzungen und
Auswirkungen.

(3) Berufliche Weiterbildung
Wenn für Ihren Vertrag mindestens für 1 Jahr Beiträge gezahlt wor-
den sind und Sie sich beruflich weiterbilden (zum Beispiel Aufnah-
me eines Masterstudiums), können Sie Ihre Beiträge für die Dauer

der Weiterbildung reduzieren, längstens für 3 Jahre (Teilbeitrags-
zahlung).

Die Teilbeitragszahlung wegen beruflicher Weiterbildung kann
während der gesamten Vertragslaufzeit nur einmal in Anspruch ge-
nommen werden.

Auf Wunsch informieren wir Sie über weitere Voraussetzungen und
Auswirkungen.

9.11 Wann können Sie die Beitragszahlung herabset-
zen?

(1) Voraussetzungen
Sie können in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) verlan-
gen, dass Ihre Versicherung mit herabgesetzten Beiträgen weiter-
geführt wird (Beitragsherabsetzung). Die Beitragsherabsetzung ist
zum Ende einer jeden Versicherungsperiode (siehe Teil B Ziffer
2.1) möglich. Auf Wunsch informieren wir Sie über die weiteren
Voraussetzungen.

(2) Befristung
Sie können eine unbefristete Beitragsherabsetzung verlangen oder
die Beitragsherabsetzung zeitlich bis zu 3 Jahren befristen. Bei ei-
ner Befristung informieren wir Sie rechtzeitig vor Ablauf des ge-
wünschten Zeitraums über die Wiederaufnahme der vollen Bei-
tragszahlung.

(3) Auswirkungen
• Die Garantierente setzen wir herab.
• Das Garantiekapital setzen wir herab.

Die neue Garantierente und das neue Garantiekapital berechnen
wir nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit
den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation. Einen Abzug
nehmen wir nicht vor. Auf Wunsch informieren wir Sie über die
konkreten Auswirkungen.

(4) Auswirkungen auf weitere Bausteine
Durch die Beitragsherabsetzung verringern sich die versicherten
Leistungen weiterer abgeschlossener Bausteine. Auf Wunsch in-
formieren wir Sie über die Voraussetzungen und konkreten Auswir-
kungen.

(5) Nachteile einer Beitragsherabsetzung
Die Beitragsherabsetzung Ihrer Versicherung kann für Sie Nachtei-
le haben. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist wegen der Ver-
wendung Ihrer Beiträge zur Deckung von Abschluss- und Ver-
triebskosten und übrigen Kosten (→Kosten) nach Ziffer 6.1 sowie
der Finanzierung eines vereinbarten Risikoschutzes nur der ge-
setzlich vorgegebene Mindestwert zur Bildung einer Leistung nach
Beitragsherabsetzung vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen
deswegen nicht unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge
zur Bildung einer Leistung nach Beitragsherabsetzung zur Verfü-
gung.

(6) Möglichkeiten bei Wiederanhebung der Beiträge nach einer
Beitragsherabsetzung
Innerhalb von 6 Monaten nach der Beitragsherabsetzung Ihrer Ver-
sicherung können Sie verlangen, dass die versicherten Leistungen
bis zur Höhe des Versicherungsschutzes vor der Beitragsherabset-
zung angehoben werden, ohne dass wir eine Risikoprüfung durch-
führen. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Beitragszahlung wie-
der erhöhen. Ziffer 7.3 Absatz 1 gilt entsprechend.

Auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch nur innerhalb von 3 Jah-
ren nach der Beitragsherabsetzung Ihrer Versicherung, können Sie
verlangen, dass durch die Wiedererhöhung der Beitragszahlung
die versicherten Leistungen bis zur Höhe des Versicherungsschut-
zes vor der Beitragsherabsetzung angehoben werden. Den Versi-
cherungsschutz können wir dann wiederherstellen, wenn die →ver-
sicherte Person zum Zeitpunkt der Wiederherstellung des Versi-
cherungsschutzes eine vergleichbare neue Versicherung ohne er-
schwerte Bedingungen bei uns abschließen könnte.

Um nach einer Beitragsherabsetzung den Versicherungsschutz
wiederherzustellen, der vor der Beitragsherabsetzung bestanden
hat, können Sie

Versicherungsbedingungen:
Teil A - Baustein Altersvorsorge - Zukunftsrente Klassik E70

E---A0070Z0 (032) 12/2016   Seite 16 von 29



• die Differenz zwischen den herabgesetzten Beiträgen und den
ursprünglich vereinbarten Beiträgen, die auf die Dauer der Bei-
tragsherabsetzung entfällt, begleichen oder

• höhere laufende Beiträge zahlen.

Stattdessen können Sie ohne eine vollständige Wiederherstellung
des Versicherungsschutzes, der vor der Beitragsherabsetzung be-
standen hat, auch nur die Beitragszahlung wieder erhöhen. Die
Garantierente und das Garantiekapital berechnen wir nach versi-
cherungsmathematischen Grundsätzen.

Wir berechnen die neuen Beiträge und die neuen Garantieleistun-
gen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Dabei gel-
ten die Regelungen nach Ziffer 1.4 Absatz 1. Auf Wunsch informie-
ren wir Sie über die Auswirkungen.

Baustein Hinterbliebenenvorsorge - Kapital bei
Tod E627

Hier finden Sie die Regelungen Ihres Bausteins Kapital bei Tod.
Sie finden auch ergänzende Regelungen zur Überschussbeteili-
gung und Regelungen zur Abhängigkeit der Bausteine zueinander.

Die Regelungen zum Grundbaustein sowie die Regelungen der
Teile B und C Ihrer Versicherungsbedingungen gelten auch für den
Baustein Kapital bei Tod, wenn nachfolgend nichts anderes gere-
gelt ist.

1. Leistungsvoraussetzungen und Lei-
stungsumfang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistungen erbringen wir?
1.2 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihren

Baustein Kapital bei Tod?

1.1 Welche Leistungen erbringen wir?

Wenn die versicherte Person während der Versicherungsdauer
des Bausteins Kapital bei Tod stirbt, zahlen wir das für diesen Fall
vertraglich vereinbarte Garantiekapital.

Wenn Sie eine Partnerversicherung abgeschlossen haben, gilt:
• Wir zahlen das vereinbarte Garantiekapital bei Tod der zuerst

sterbenden versicherten Person.
• Wenn mehrere versicherte Personen gleichzeitig sterben, zah-

len wir das vereinbarte Garantiekapital nur einmal.

1.2 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihren
Baustein Kapital bei Tod?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Abschluss Ihres Bausteins Ka-
pital bei Tod
Bei Abschluss Ihres Bausteins Kapital bei Tod verwenden wir für
die Berechnung der garantierten Leistungen folgende Rechnungs-
grundlagen:
• unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 T U",
• den Rechnungszins 0,9 Prozent und
• die Kosten des Bausteins Kapital bei Tod (siehe dazu Ziffer 3).

Wenn Sie einen Grundbaustein Altersvorsorge gegen Einmalbei-
trag oder mit einer Beitragszahlungsdauer von bis zu 9 Jahren
oder mit einer Aufschubdauer von weniger als 10 Jahren abge-
schlossen haben, können wir für einen bestimmten Zeitraum für die
Berechnung der garantierten Leistungen nach Ziffer 1.1 einen hier-
von abweichenden Rechnungszins in Abhängigkeit von der Zinssi-
tuation am Kapitalmarkt verwenden.

Die Höhe des abweichenden Rechnungszinses sowie den Zeit-
raum, in dem wir den abweichenden Rechnungszins verwenden,
entnehmen Sie Ihren Versicherungsinformationen unter der Über-
schrift "Welcher Rechnungszins gilt für Ihre Versicherung?".

(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhöhungen und in
anderen Fällen
Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch Überschussanteile)
berechnen wir die hinzukommenden Leistungen grundsätzlich mit
den Rechnungsgrundlagen (insbesondere Rechnungszins, Tafeln
und Kosten des Bausteins Kapital bei Tod), die wir bei Abschluss
Ihres Bausteins Kapital bei Tod zugrunde gelegt haben.

Wenn zum Erhöhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e. V. (DAV) für die Berechnung der Deckungs-
rückstellung von neu abzuschließenden vergleichbaren Versiche-
rungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, können wir für die
Leistungserhöhungen auch diese verwenden. Wenn sich nach ei-
ner Leistungserhöhung die für die Berechnung der Deckungsrück-
stellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut ändern, können
wir für weitere Leistungserhöhungen die geänderten Rechnungs-
grundlagen verwenden oder die bei der letzten Leistungserhöhung
zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ab-
schluss Ihres Bausteins Kapital bei Tod oder bei der letzten Lei-
stungserhöhung, werden wir Sie hierüber informieren.

Bei Leistungserhöhungen legen wir bei der Berechnung der hinzu-
kommenden Leistungen höchstens die Prozentsätze der Kosten
des Bausteins Kapital bei Tod zugrunde, die wir bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegt haben.

Außer bei Leistungserhöhungen gilt diese Regelung entsprechend,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2. Ergänzende Regelungen zur Überschuss-
beteiligung

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag bezogen auf den

Baustein Kapital bei Tod an den Überschüssen?
2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag bezogen auf den

Baustein Kapital bei Tod an den Bewertungsre-
serven?

2.1 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag bezogen auf den
Baustein Kapital bei Tod an den Überschüssen?

(1) Laufende Beteiligung am Überschuss

Der Baustein Kapital bei Tod wird zu Beginn eines Versicherungs-
jahres und erstmals zu Beginn des 2. Versicherungsjahres in Ab-
hängigkeit von seiner Zuordnung zu einer Gruppe an den erzielten
Überschüssen (jährliche Überschussanteile) beteiligt.

a) Ermittlung der jährlichen Überschussanteile
Die Höhe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Überschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und
legen dabei die jeweils festgelegten Überschussanteilsätze und die
jeweilige Bezugsgröße zugrunde.

Die Bezugsgrößen sind vor allem abhängig
• vom Alter der versicherten Person bzw. bei Partnerversicherun-

gen vom Alter aller versicherten Personen,
• von der vereinbarten Versicherungs- und Aufschubdauer und
• von der Höhe des vereinbarten Garantiekapitals bei Tod.

Sie werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen er-
mittelt.

b) Verwendung der jährlichen Überschussanteile
Wir verwenden die jährlichen Überschussanteile dieses Bausteins
so, wie es die Regelungen des Grundbausteins im Abschnitt "Lei-
stung aus der Überschussbeteiligung", Unterabschnitt "Wie beteili-
gen wir Ihren Vertrag an den Überschüssen?" vorsehen.
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(2) Schlussüberschussbeteiligung
Zusätzlich zu den jährlichen Überschussanteilen kann bei Beendi-
gung des Bausteins Kapital bei Tod ein Schlussüberschussanteil
zugeteilt werden. Der Schlussüberschussanteil besteht aus einem
sogenannten normalen Schlussüberschussanteil. Zu dem norma-
len Schlussüberschussanteil kann ein zusätzlicher Schlussüber-
schussanteil hinzukommen. Die Höhe des normalen und des zu-
sätzlichen Schlussüberschussanteils ergibt sich aus der Über-
schussdeklaration und kann auch null sein.

a) Ermittlung des Schlussüberschussanteils
Die Ermittlung des normalen und des zusätzlichen Schlussüber-
schussanteils erfolgt so, wie es die Regelungen des Grundbau-
steins im Abschnitt "Leistung aus der Überschussbeteiligung", Un-
terabschnitt "Wie beteiligen wir Ihren Vertrag an den Überschüs-
sen?" vorsehen.

b) Verwendung des Schlussüberschussanteils
Wenn ein Schlussüberschussanteil hinzukommt, erhöht dieser den
Schlussüberschussanteil des Grundbausteins.

2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag bezogen auf den
Baustein Kapital bei Tod an den Bewertungsre-
serven?

Die Bewertungsreserven werden den Verträgen nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren zugeordnet. Auf den Baustein Ka-
pital bei Tod entfallen keine oder nur geringe Bewertungsreserven.
Die Beitragsanteile des Bausteins Kapital bei Tod sind so kalku-
liert, dass sie zur Risiko- und Kostendeckung benötigt werden. Es
stehen daher keine oder nur geringe Beträge zur Verfügung, um
Kapitalanlagen zu bilden, aus denen Bewertungsreserven entste-
hen können.

3. Ergänzende Regelungen zu den Kosten
Ihres Vertrags

Was gilt ergänzend für die Kosten Ihres Bausteins Kapital bei
Tod?

(1) Abschluss- und Vertriebskosten
Auch mit Ihrem Baustein Kapital bei Tod sind Abschluss- und Ver-
triebskosten verbunden (siehe dazu die Regelungen des Grund-
bausteins im Abschnitt "Kosten Ihres Vertrags", Unterabschnitt
"Welche Kosten sind in Ihren Beitrag einkalkuliert?", Absatz "Ab-
schluss- und Vertriebskosten").

Wenn sich Leistungen während der Vertragsdauer durch Zahlung
von Beiträgen erhöhen, z. B. bei Erhöhung des Garantiekapitals
bei Tod (siehe Ziffer 5.1), fallen ebenfalls Abschluss- und Ver-
triebskosten auf die Erhöhungen der Summe der vereinbarten Bei-
träge an.

(2) Übrige Kosten
Mit Ihrem Baustein Kapital bei Tod sind weitere, sogenannte übrige
Kosten verbunden. Auch diese Kosten sind von Ihnen zu tragen.
Zu den übrigen Kosten für Ihren Baustein Kapital bei Tod gehören
insbesondere Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten für Ihren
Baustein Kapital bei Tod sind die Kosten für die laufende Verwal-
tung Ihres Bausteins Kapital bei Tod. Sämtliche übrige Kosten sind
in den Beitrag einkalkuliert und müssen daher nicht gesondert ge-
zahlt werden.

Solange Sie Beiträge zahlen, belasten wir Ihren Baustein Kapital
bei Tod mit übrigen Kosten in Form eines Prozentsatzes der ver-
einbarten Beiträge für den Baustein Kapital bei Tod. Diese übrigen
Kosten entnehmen wir den Beiträgen nach der von Ihnen gewähl-
ten Zahlungsweise.

Dies gilt entsprechend, wenn sich die Leistungen während der Ver-
tragsdauer durch die Zahlung von Beiträgen erhöhen, z.B. bei Er-
höhung des Garantiekapitals bei Tod (siehe Ziffer 5.1).

4. Abhängigkeit des Bausteins Kapital bei
Tod vom Grundbaustein

Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 In welchen Fällen erlischt bei Beendigung des

Grundbausteins der Baustein Kapital bei Tod?
4.2 Wie wirkt sich eine Beitragsfreistellung der Versi-

cherung auf den Baustein Kapital bei Tod aus?
4.3 Wie wirkt sich eine Kündigung der Versicherung

auf den Baustein Kapital bei Tod aus?

4.1 In welchen Fällen erlischt bei Beendigung des
Grundbausteins der Baustein Kapital bei Tod?

Der Baustein Kapital bei Tod bildet mit dem Grundbaustein eine
Einheit; er kann ohne ihn nicht fortgeführt werden. Daher erlischt er
spätestens, wenn der Grundbaustein erlischt oder aus dem Grund-
baustein eine Rente gezahlt wird.

4.2 Wie wirkt sich eine Beitragsfreistellung der Versi-
cherung auf den Baustein Kapital bei Tod aus?

Wenn wir Ihre Versicherung beitragsfrei stellen, setzen wir die Lei-
stung nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik mit
den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Ende der
Versicherungsperiode herab. Dabei legen wir den Rückkaufswert
nach Ziffer 4.3 Absatz 1 zugrunde.

Das beitragsfreie Garantiekapital aus dem Baustein Kapital bei
Tod stimmt ab dem Zeitpunkt der Beitragsfreistellung mit dem bei-
tragsfreien Garantiekapital des Grundbausteins überein.

4.3 Wie wirkt sich eine Kündigung der Versicherung
auf den Baustein Kapital bei Tod aus?

(1) Rückkaufswert der Versicherung
Wenn Sie Ihre Versicherung kündigen, zahlen wir - soweit vorhan-
den - den Rückkaufswert der Versicherung. Dieser setzt sich aus
dem Rückkaufswert des Grundbausteins und den Rückkaufswer-
ten weiterer abgeschlossener Bausteine zusammen. Wenn der
Rückkaufswert aus dem Baustein Kapital bei Tod negativ ist, wird
dieser mit dem Rückkaufswert des Grundbausteins verrechnet.

Der Rückkaufswert des Bausteins Kapital bei Tod ist dessen
Deckungskapital (§ 169 Versicherungsvertragsgesetz - VVG), das
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit den Rech-
nungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Kündigungstermin
berechnet wird.

(2) Abzug
Von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag nehmen wir einen Ab-
zug für den Grundbaustein und für weitere abgeschlossene Bau-
steine vor. In Ihren Versicherungsinformationen ist festgelegt, in
welcher Höhe wir einen Abzug vornehmen. Dort erläutern wir Ih-
nen auch die Gründe für diesen Abzug.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber dann nachweisen, dass der
Abzug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe
angemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzte-
ren Fall - entsprechend herab.

(3) Erhöhung des Auszahlungsbetrages um einen Schluss-
überschussanteil
Zu dem nach Absatz 1 und 2 berechneten Betrag kann ein Rück-
kaufswert aus dem Schlussüberschussanteil hinzukommen (siehe
Ziffer 2.1 Absatz 2).

5. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hier finden Sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Versi-
cherung. Sie sind an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Wenn
Sie eine Gestaltungsmöglichkeit ausüben, kann sich dies auf die
Höhe der Versicherungsleistungen auswirken.
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Inhalt dieses Abschnitts:
5.1 Wann können Sie Ihr Garantiekapital bei Tod oh-

ne Risikoprüfung erhöhen?
5.2 Wie können Sie das Garantiekapital bei Tod her-

absetzen?
5.3 Wie können Sie den Baustein Kapital bei Tod aus-

schließen?

5.1 Wann können Sie Ihr Garantiekapital bei Tod oh-
ne Risikoprüfung erhöhen?

Wenn Sie den Baustein Kapital bei Tod bei Vertragsabschluss ab-
geschlossen haben, können Sie das vereinbarte Garantiekapital
bei Tod ohne erneute Risikoprüfung bei den in Absatz 1 genannten
Anlässen erhöhen.

(1) Anlässe für die Erhöhung
a) Geburt eines Kindes der versicherten Person oder die Adoption
eines Minderjährigen durch die versicherte Person;

b) Aufnahme einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit der versi-
cherten Person, wenn die selbstständige Tätigkeit die Mitglied-
schaft in der für den Beruf zuständigen Kammer erfordert;

c) Beendigung der Berufsausbildung oder Start in das Berufsleben
der versicherten Person;

d) Aufnahme eines Darlehens der versicherten Person zur Finan-
zierung einer Immobilie im Wert von mindestens 100.000 EUR;

e) Heirat bzw. Begründung einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft der versicherten Person;

f) Eintritt der Volljährigkeit der versicherten Person.

g) Zum Jahrestag des Versicherungsbeginns, wenn seit Vertrags-
abschluss bzw. der letzten Erhöhung des vereinbarten Garantieka-
pitals bei Tod mindestens 5 Jahre vergangen sind.

(2) Voraussetzungen
• Sie müssen die Erhöhung innerhalb von 6 Monaten seit Eintritt

eines der genannten Anlässe verlangen und uns den Anlass
nachweisen. Bei dem in Absatz 1 g) genannten Anlass müssen
Sie die Erhöhung jedoch mindestens 6 Monate vor Eintritt des
Anlasses beantragen.

• Die versicherte Person bzw. bei Partnerversicherungen jede ver-
sicherte Person ist rechnungsmäßig höchstens 53 Jahre alt.

• Die versicherte Person bzw. bei Partnerversicherungen jede ver-
sicherte Person ist nicht berufsunfähig.

• Bei den Anlässen nach Absatz 1 a) bis d) darf das erhöhte Ga-
rantiekapital bei Tod das doppelte Garantiekapital zur Altersvor-
sorge aus dem Grundbaustein nicht überschreiten. Gegebenen-
falls muss das Garantiekapital zur Altersvorsorge gleichzeitig so
angehoben werden, dass diese Bedingung erfüllt ist.

• Bei den Anlässen nach Absatz 1 e) bis g) muss das Garantieka-
pital zur Altersvorsorge aus dem Grundbaustein gleichzeitig min-
destens im selben Verhältnis erhöht werden wie das Garantieka-
pital bei Tod.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Voraussetzun-
gen.

(3) Grenzen
Für die Erhöhung des Garantiekapitals bei Tod ohne erneute Risi-
koprüfung gelten folgende Grenzen:
• Das Garantiekapital bei Tod muss sich um mindestens

2.500 EUR erhöhen.
• Das Garantiekapital bei Tod darf sich um höchstens

25.000 EUR erhöhen.
• Die Summe mehrerer Erhöhungen des Garantiekapitals bei Tod

aus allen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG bestehenden
Verträgen auf das Leben derselben versicherten Person darf
höchstens 50.000 EUR betragen.

• Das erhöhte Garantiekapital bei Tod darf höchstens
250.000 EUR betragen.

(4) Auswirkungen
Für die Berechnung des erhöhten Garantiekapitals bei Tod gelten
die Regelungen nach Ziffer 1.2 Absatz 2.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

(5) Auswirkungen auf weitere Bausteine
• Ein Baustein Berufsunfähigkeitsrente und ein gegebenenfalls er-

gänzend versicherter Baustein Pflegezusatzrente werden nicht
mit erhöht.

• Ein Baustein Kapital bei Unfalltod kann nur gemeinsam mit und
im gleichen Verhältnis wie das Garantiekapital zur Altersvorsor-
ge aus dem Grundbaustein erhöht werden.

Für die Berechnung des erhöhten Garantiekapitals aus dem
Baustein Kapital bei Unfalltod gelten die Regelungen dieses
Bausteins im Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und Lei-
stungsumfang", Unterabschnitt "Welche Rechnungsgrundlagen
gelten für Ihren Baustein Kapital bei Unfalltod?", Absatz "Rech-
nungsgrundlagen bei Leistungserhöhungen und in anderen Fäl-
len".

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

5.2 Wie können Sie das Garantiekapital bei Tod her-
absetzen?

In Abhängigkeit vom abgeschlossenen Grundbaustein können Sie
das Garantiekapital bei Tod
• ohne Einschränkung,
• nur gemeinsam mit und im gleichen Verhältnis wie das Garantie-

kapital zur Altersvorsorge oder
• überhaupt nicht
herabsetzen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die Voraussetzungen und
Auswirkungen.

5.3 Wie können Sie den Baustein Kapital bei Tod aus-
schließen?

(1) Voraussetzungen
Wenn der abgeschlossene Grundbaustein einen möglichen Aus-
schluss vorsieht, können Sie den Baustein Kapital bei Tod aus-
schließen. Dies ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn Sie eine Part-
nerversicherung abgeschlossen haben.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Voraussetzun-
gen.

(2) Auswirkungen
Wenn Sie den Baustein Kapital bei Tod ausschließen, wird der bis-
herige Grundbaustein Altersvorsorge durch einen neuen Grund-
baustein Altersvorsorge mit folgenden Leistungsmerkmalen er-
setzt:
• Wenn die versicherte Person das Ende der vereinbarten Versi-

cherungs-/Aufschubdauer erlebt, zahlen wir aus dem Grundbau-
stein eine Garantierente, solange die versicherte Person lebt.
Anstelle der Rente können Sie auch die volle oder teilweise
Auszahlung des Garantiekapitals zur Altersvorsorge zum Ren-
tenbeginn verlangen.

• Wenn die versicherte Person vor dem Ende der vereinbarten
Versicherungs-/Aufschubdauer stirbt, erbringen wir aus dem
Grundbaustein eine Leistung im Sinne der Regelungen des
Grundbausteins im Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und
Leistungsumfang", Unterabschnitt "Welche Leistungen erbringen
wir bei Tod vor Rentenbeginn?", Absatz "Leistung bei vereinbar-
ter Beitragsrückzahlung-Plus".

(3) Weitere Auswirkungen
• Die Höhe des beim bisherigen Grundbaustein vereinbarten Ga-

rantiekapitals zur Altersvorsorge ändert sich nicht.
• Wir berechnen den Beitrag für den neuen Grundbaustein Alters-

vorsorge nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. Da-
bei gelten die Regelungen des bisherigen Grundbausteins im
Abschnitt "Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang",
Unterabschnitt "Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihre
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Versicherung?", Absatz "Rechnungsgrundlagen bei Leistungser-
höhungen und in anderen Fällen".

• Wenn im bisherigen Grundbaustein nur ein Garantiekapital bei
Erleben und keine Garantierente zur Altersvorsorge versichert
war, gelten für den neuen Grundbaustein die Versicherungsbe-
dingungen und Rechnungsgrundlagen, die zum Zeitpunkt des
Ausschlusses des Bausteins Kapital bei Tod für den Neuab-
schluss von Versicherungen mit den unter Absatz 2 genannten
Leistungsmerkmalen vorgesehen sind.

Auf Wunsch informieren wir Sie über die konkreten Auswirkungen.

Baustein Hinterbliebenenvorsorge - Kapital bei
Unfalltod E3

Hier finden Sie die Regelungen Ihres Bausteins Kapital bei Unfall-
tod. Sie finden auch ergänzende Regelungen zur Überschussbe-
teiligung und Regelungen zur Abhängigkeit der Bausteine zueinan-
der.

Die Regelungen zum Grundbaustein sowie die Regelungen der
Teile B und C Ihrer Versicherungsbedingungen gelten auch für den
Baustein Kapital bei Unfalltod, wenn nachfolgend nichts anderes
geregelt ist.

1. Leistungsvoraussetzungen und Lei-
stungsumfang

Inhalt dieses Abschnitts:
1.1 Welche Leistung erbringen wir?
1.2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?
1.3 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihren

Baustein Kapital bei Unfalltod?

1.1 Welche Leistung erbringen wir?

Wenn die versicherte Person an den Folgen eines Unfalls stirbt,
zahlen wir das für diesen Fall vertraglich vereinbarte Garantiekapi-
tal. Voraussetzungen dafür sind:
• Der Unfall hat sich nach Inkrafttreten des Bausteins Kapital bei

Unfalltod ereignet und
• der Tod ist während der Versicherungsdauer des Bausteins Ka-

pital bei Unfalltod und innerhalb eines Jahres nach dem Unfall
eingetreten.

1.2 Was ist ein Unfall im Sinne dieser Bedingungen?

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich
von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) un-
freiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

1.3 Welche Rechnungsgrundlagen gelten für Ihren
Baustein Kapital bei Unfalltod?

(1) Rechnungsgrundlagen bei Abschluss Ihres Bausteins Ka-
pital bei Unfalltod
Bei Abschluss Ihres Bausteins Kapital bei Unfalltod verwenden wir
für die Berechnung der garantierten Leistungen folgende Rech-
nungsgrundlagen:
• unsere unternehmenseigene Sterbetafel "AZ 2012 T U",
• den Rechnungszins 0,9 Prozent und
• die Kosten des Bausteins Kapital bei Unfalltod (siehe dazu Ziffer

3).

(2) Rechnungsgrundlagen bei Leistungserhöhungen und in
anderen Fällen
Bei Leistungserhöhungen (zum Beispiel durch Überschussanteile)
berechnen wir die hinzukommenden Leistungen grundsätzlich mit
den Rechnungsgrundlagen (insbesondere Rechnungszins, Sterbe-
tafel und Kosten des Bausteins Kapital bei Unfalltod), die wir bei
Abschluss Ihres Bausteins Kapital bei Unfalltod zugrunde gelegt
haben.

Wenn zum Erhöhungstermin aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen und/oder der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen
Aktuarvereinigung e.V. (DAV) für die Berechnung der Deckungs-
rückstellung von neu abzuschließenden vergleichbaren Versiche-
rungen andere Rechnungsgrundlagen gelten, können wir für die
Leistungserhöhungen auch diese verwenden. Wenn sich nach ei-
ner Leistungserhöhung die für die Berechnung der Deckungsrück-
stellung geltenden Rechnungsgrundlagen erneut ändern, können
wir für weitere Leistungserhöhungen die geänderten Rechnungs-
grundlagen verwenden oder die bei der letzten Leistungserhöhung
zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen beibehalten.

Wenn wir andere Rechnungsgrundlagen verwenden als bei Ab-
schluss Ihres Bausteins Kapital bei Unfalltod oder bei der letzten
Leistungserhöhung, werden wir Sie hierüber informieren.

Bei Leistungserhöhungen legen wir bei der Berechnung der hinzu-
kommenden Leistungen höchstens die Prozentsätze der Kosten
des Bausteins Kapital bei Unfalltod zugrunde, die wir bei Vertrags-
schluss zugrunde gelegt haben.

Außer bei Leistungserhöhungen gilt diese Regelung entsprechend,
wenn in den jeweiligen Abschnitten dieser Versicherungsbedingun-
gen ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2. Ergänzende Regelungen zur Überschuss-
beteiligung

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag bezogen auf den

Baustein Kapital bei Unfalltod an den Überschüs-
sen?

2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag bezogen auf den
Baustein Kapital bei Unfalltod an den Bewer-
tungsreserven?

2.1 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag bezogen auf den
Baustein Kapital bei Unfalltod an den Überschüs-
sen?

(1) Beteiligung bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag oder
mit Beiträgen in variabler Höhe
Der Baustein Kapital bei Unfalltod wird zu Beginn eines Versiche-
rungsjahres und erstmals zu Beginn des zweiten Versicherungs-
jahres in Abhängigkeit von der Zuordnung zu einer Gruppe an den
erzielten Überschüssen (jährliche Überschussanteile) beteiligt.

Der jährliche Überschussanteil besteht aus einem Zinsüber-
schussanteil. Dessen Höhe ergibt sich aus der Überschussdeklara-
tion und kann auch null sein.

a) Ermittlung der jährlichen Überschussanteile
Die Höhe der Ihrem Vertrag zuzuteilenden Überschussanteile er-
mitteln wir nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und
legen dabei die jeweils festgelegten Überschussanteilsätze und die
jeweilige Bezugsgröße zugrunde.

Die Bezugsgrößen sind vor allem abhängig
• vom Alter der versicherten Person,
• von der vereinbarten Versicherungsdauer,
• von der abgelaufenen Versicherungsdauer und
• von der Höhe des vereinbarten Garantiekapitals.

Sie werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen er-
mittelt.

b) Verwendung der jährlichen Überschussanteile
Wir verwenden die jährlichen Überschussanteile dieses Bausteins
so, wie es die Regelungen des Grundbausteins im Abschnitt "Lei-
stung aus der Überschussbeteiligung", Unterabschnitt "Wie beteili-
gen wir Ihren Vertrag an den Überschüssen?" vorsehen.

(2) Beteiligung bei Versicherungen mit laufenden Beiträgen
Der Baustein Kapital bei Unfalltod wird nicht gesondert an den
Überschüssen beteiligt.
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2.2 Wie beteiligen wir Ihren Vertrag bezogen auf den
Baustein Kapital bei Unfalltod an den Bewer-
tungsreserven?

Die Bewertungsreserven werden den Verträgen nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren zugeordnet. Auf den Baustein Ka-
pital bei Unfalltod entfallen keine oder nur geringe Bewertungsre-
serven. Die Beitragsanteile des Bausteins Kapital bei Unfalltod
sind so kalkuliert, dass sie zur Risiko- und Kostendeckung benötigt
werden. Es stehen daher keine oder nur geringe Beträge zur Ver-
fügung, um Kapitalanlagen zu bilden, aus denen Bewertungsreser-
ven entstehen können.

3. Ergänzende Regelungen zu den Kosten
Ihres Vertrags

Was gilt ergänzend für die Kosten Ihres Bausteins Kapital bei
Unfalltod?

(1) Abschluss- und Vertriebskosten
Wir erheben keine Abschluss- und Vertriebskosten für Ihren Bau-
stein Kapital bei Unfalltod.

(2) Übrige Kosten
Mit Ihrem Baustein Kapital bei Unfalltod sind weitere, sogenannte
übrige Kosten verbunden. Auch diese Kosten sind von Ihnen zu
tragen. Zu den übrigen Kosten für Ihren Baustein Kapital bei Un-
falltod gehören insbesondere Verwaltungskosten. Die Verwal-
tungskosten für Ihren Baustein Kapital bei Unfalltod sind die Ko-
sten für die laufende Verwaltung Ihres Bausteins Kapital bei Unfall-
tod. Sämtliche übrige Kosten sind in den Beitrag einkalkuliert und
müssen daher nicht gesondert gezahlt werden.

Solange Sie Beiträge zahlen, belasten wir Ihren Baustein Kapital
bei Unfalltod mit übrigen Kosten in Form eines Prozentsatzes des
Kapitals bei Unfalltod. Diese übrigen Kosten entnehmen wir den
Beiträgen nach der von Ihnen gewählten Zahlungsweise.

4. Leistungseinschränkungen und Lei-
stungsausschlüsse

Inhalt dieses Abschnitts:
4.1 Was gilt grundsätzlich für unsere Leistungs-

pflicht?
4.2 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht ein-

geschränkt?
4.3 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht aus-

geschlossen?

4.1 Was gilt grundsätzlich für unsere Leistungs-
pflicht?

Wir leisten grundsätzlich unabhängig davon, wie es zu dem Unfall
gekommen ist.

4.2 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht ein-
geschränkt?

Wenn zur Herbeiführung des Todes neben dem Unfall Krankheiten
oder Gebrechen zu mindestens 25 Prozent mitgewirkt haben, ver-
mindert sich unsere Leistungspflicht entsprechend dem Anteil der
Mitwirkung.

4.3 In welchen Fällen ist unsere Leistungspflicht aus-
geschlossen?

(1) Leistungsausschlüsse bei Unfällen
Wir leisten nicht bei Unfällen,

a) die durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit
diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epilep-
tische Anfälle oder andere Krampfanfälle verursacht sind, die den
ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn diese Störungen oder
Anfälle durch ein Unfallereignis nach Ziffer 1.2 verursacht wurden.

b) die durch vorsätzliche Ausführung oder den Versuch einer Straf-
tat durch die versicherte Person verursacht sind.

c) die durch innere Unruhen verursacht sind, wenn die versicherte
Person auf Seiten der Unruhestifter teilgenommen hat.

d) die durch unmittelbare oder mittelbare kriegerische Ereignisse
verursacht sind.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn der Unfall während ei-
nes Aufenthalts der versicherten Person außerhalb Deutschlands
in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegeri-
schen Ereignissen verursacht ist, an denen sie nicht selbst aktiv
beteiligt war.

e) die bei einer
• Tätigkeit als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), so-

weit dieser nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt,
• Tätigkeit als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeugs,
• mit Hilfe eines Luftfahrzeugs auszuübenden beruflichen Tätig-

keit oder
• Benutzung von Raumfahrzeugen
eingetreten sind.

f) die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

g) die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
• vorsätzlich eingesetzten atomaren, biologischen oder chemi-

schen Waffen (ABC-Waffen) oder
• vorsätzlich eingesetzten oder vorsätzlich freigesetzten radioakti-

ven, biologischen oder chemischen Stoffen
eingetreten sind, wenn der Einsatz oder das Freisetzen darauf ge-
richtet gewesen sind, das Leben vieler Personen zu gefährden.

Wir leisten jedoch in den Fällen f) und g) uneingeschränkt, wenn
es sich um ein räumlich und zeitlich begrenztes Ereignis handelt,
bei dem nicht mehr als 1.000 Menschen unmittelbar sterben oder
voraussichtlich mittelbar innerhalb von fünf Jahren nach dem Er-
eignis sterben oder dauerhaft schwere gesundheitliche Beeinträch-
tigungen erleiden werden. Die Voraussetzungen einer uneinge-
schränkten Leistungspflicht werden wir innerhalb von 6 Monaten
seit dem Ereignis von einem unabhängigen Gutachter prüfen und
gegebenenfalls bestätigen lassen. Ansprüche auf die uneinge-
schränkte Versicherungsleistung werden frühestens nach Ablauf
dieser Frist fällig.

h) aufgrund krankhafter Störungen infolge psychischer Reaktionen,
gleichgültig, wodurch diese verursacht sind.

(2) Leistungsausschlüsse in sonstigen Fällen
Wir leisten außerdem nicht bei

a) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um Folgen eines
Unfallereignisses nach Ziffer 1.2 handelt.

b) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe
oder Handlungen zu anderen Zwecken, die die versicherte Person
an ihrem Körper vornimmt oder vornehmen lässt.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Eingriffe oder Heil-
maßnahmen, auch strahlendiagnostische und -therapeutische,
durch ein Unfallereignis nach Ziffer 1.2 veranlasst waren.

c) Infektionen

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn die Krankheitserreger
durch ein Unfallereignis nach Ziffer 1.2 in den Körper gelangt sind.
Nicht als Unfallverletzungen gelten dabei
• Haut- oder Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig

sind und durch die Krankheitserreger sofort oder später in den
Körper gelangen.

• Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind.

Versicherungsbedingungen:
Teil A - Baustein Hinterbliebenenvorsorge - Kapital bei Unfalltod E3

E---A0003Z0 (022) 12/2016   Seite 21 von 29



Diese Einschränkungen entfallen für Tollwut und Wundstarrkrampf.

d) Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch
den Schlund.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn es sich um Folgen eines
Unfallereignisses nach Ziffer 1.2 handelt.

e) vorsätzlicher Selbsttötung.

Dies gilt auch, wenn die versicherte Person die Tat in einem die
freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter
Störung der Geistestätigkeit begangen hat.

Wir leisten jedoch uneingeschränkt, wenn jener Zustand durch ein
unter diesen Baustein fallendes Unfallereignis hervorgerufen wur-
de.

5. Ihre besonderen Mitwirkungspflichten

Neben den nachfolgend genannten Mitwirkungspflichten gelten
auch die bausteinübergreifenden Mitwirkungspflichten des Grund-
bausteins im Abschnitt "Ihre Mitwirkungspflichten".

Inhalt dieses Abschnitts:
5.1 Was ist nach dem Unfalltod der versicherten Per-

son zu beachten, um Rechtsnachteile zu vermei-
den?

5.2 Welche Folgen hat eine Pflichtverletzung?

5.1 Was ist nach dem Unfalltod der versicherten Per-
son zu beachten, um Rechtsnachteile zu vermei-
den?

(1) Mitteilungspflicht
Der Unfalltod der versicherten Person muss uns unverzüglich -
möglichst innerhalb von 48 Stunden - mitgeteilt werden.

(2) Mitwirkung bei der Klärung der Leistungspflicht
Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige weite-
re Nachweise und Auskünfte verlangen. Uns ist das Recht zu ver-
schaffen, gegebenenfalls eine Besichtigung oder eine Obduktion
durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

Wird die Zustimmung zur Obduktion verweigert, sind wir von unse-
rer Leistungspflicht befreit. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Verwei-
gerung ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unse-
rer Leistungspflicht ist.

5.2 Welche Folgen hat eine Pflichtverletzung?

Unsere Leistungen werden fällig, wenn wir die zur Feststellung des
Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistung notwendi-
gen Erhebungen abgeschlossen haben. Wenn Sie eine der in die-
sem Abschnitt genannten Pflichten nicht erfüllen, kann dies zur
Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in welchem
Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine Pflichtverletzung kann so-
mit dazu führen, dass unsere Leistung nicht fällig wird.

6. Erklärung über unsere Leistungspflicht

Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht
ab?

Zur Feststellung unserer Leistungspflicht müssen uns die erforder-
lichen Nachweise zum Unfallhergang und den Unfallfolgen er-
bracht werden. Zusätzlich können wir erforderliche Erhebungen
selbst anstellen.

Wenn uns alle erforderlichen Nachweise vorliegen und die erfor-
derlichen Erhebungen abgeschlossen sind, erklären wir spätestens
nach 4 Wochen in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail), ob
wir leisten und wenn ja, in welchem Umfang.

7. Abhängigkeit des Bausteins Kapital bei
Unfalltod vom Grundbaustein

Inhalt dieses Abschnitts:
7.1 In welchen Fällen erlischt bei Beendigung des

Grundbausteins der Baustein Kapital bei Unfall-
tod?

7.2 Wie wirkt sich eine Herabsetzung des Beitrags für
den Grundbaustein auf den Baustein Kapital bei
Unfalltod aus?

7.3 Wie wirkt sich eine Beitragsfreistellung der Versi-
cherung auf den Baustein Kapital bei Unfalltod
aus?

7.4 Wie können Sie nach einer Herabsetzung oder
Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz
aus dem Baustein Kapital bei Unfalltod wieder er-
höhen oder aufleben lassen?

7.5 Wie wirkt sich eine Kündigung der Versicherung
auf den Baustein Kapital bei Unfalltod aus?

7.1 In welchen Fällen erlischt bei Beendigung des
Grundbausteins der Baustein Kapital bei Unfall-
tod?

(1) Abhängigkeit vom Grundbaustein
Der Baustein Kapital bei Unfalltod bildet mit dem Grundbaustein ei-
ne Einheit; er kann ohne ihn nicht fortgeführt werden. Daher er-
lischt er spätestens, wenn der Grundbaustein erlischt oder aus
dem Grundbaustein eine Rente gezahlt wird.

Wenn Sie laufende Beiträge zahlen und die vereinbarte Beitrags-
zahlungsdauer des Grundbausteins kürzer ist als die Versiche-
rungs- oder Aufschubdauer, erlischt der Baustein Kapital bei Un-
falltod zum Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdauer.

(2) Fortbestand des Versicherungsschutzes bei Berufsunfä-
higkeit
Wenn Sie einen Baustein Berufsunfähigkeitsvorsorge abgeschlos-
sen haben und wir Sie wegen Berufsunfähigkeit der versicherten
Person ganz oder teilweise von der Beitragszahlungspflicht befreit
haben, besteht der Baustein Kapital bei Unfalltod fort.

7.2 Wie wirkt sich eine Herabsetzung des Beitrags für
den Grundbaustein auf den Baustein Kapital bei
Unfalltod aus?

Wenn Sie beim Grundbaustein laufende Beiträge zahlen und der
Beitrag für den Grundbaustein herabgesetzt wird, vermindert sich
die Leistung des Grundbausteins. Dadurch verringert sich auch der
Versicherungsschutz aus dem Baustein Kapital bei Unfalltod nach
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik. Das herabge-
setzte Garantiekapital des Bausteins Kapital bei Unfalltod ent-
spricht dann dem Teil des Grundbausteins, für den der verminderte
Beitrag weitergezahlt wird.

7.3 Wie wirkt sich eine Beitragsfreistellung der Versi-
cherung auf den Baustein Kapital bei Unfalltod
aus?

Wenn wir Ihre Versicherung beitragsfrei stellen, erlischt der Bau-
stein Kapital bei Unfalltod.

7.4 Wie können Sie nach einer Herabsetzung oder
Beitragsfreistellung den Versicherungsschutz
aus dem Baustein Kapital bei Unfalltod wieder er-
höhen oder aufleben lassen?

Wenn sich durch Herabsetzung des Beitrags oder durch Beitrags-
freistellung die Leistung aus dem Grundbaustein und dadurch der
Versicherungsschutz aus dem Baustein Kapital bei Unfalltod ver-
mindert (Ziffer 7.2) bzw. der Baustein erlischt (Ziffer 7.3), können
Sie verlangen, dass dieser Versicherungsschutz gegen Zahlung ei-
nes Einmalbeitrags erhöht wird bzw. der Baustein wieder auflebt.
Voraussetzungen dafür sind:

Versicherungsbedingungen:
Teil A - Baustein Hinterbliebenenvorsorge - Kapital bei Unfalltod E3

E---A0003Z0 (022) 12/2016   Seite 22 von 29



• Sie müssen uns Ihr Verlangen innerhalb von 6 Monaten nach
der Herabsetzung bzw. Beitragsfreistellung mitteilen.

• Das Verhältnis der Leistung aus dem Baustein Kapital bei Un-
falltod zur Leistung aus dem Grundbaustein muss nach der Er-
höhung bzw. dem Wiederaufleben mit dem Verhältnis vor der
Herabsetzung bzw. Beitragsfreistellung übereinstimmen.

Auf Wunsch informieren wir Sie über weitere Voraussetzungen und
die Auswirkungen.

7.5 Wie wirkt sich eine Kündigung der Versicherung
auf den Baustein Kapital bei Unfalltod aus?

(1) Rückkaufswert der Versicherung
Wenn Sie Ihre Versicherung kündigen, zahlen wir - soweit vorhan-
den - den Rückkaufswert der Versicherung. Dieser setzt sich aus
dem Rückkaufswert des Grundbausteins und den Rückkaufswer-
ten weiterer abgeschlossener Bausteine zusammen.

Der Rückkaufswert des Bausteins Kapital bei Unfalltod ist dessen
Deckungskapital (§ 169 Versicherungsvertragsgesetz - VVG), das
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit den Rech-
nungsgrundlagen der Beitragskalkulation zum Kündigungstermin
berechnet wird.

(2) Abzug
Von dem nach Absatz 1 ermittelten Betrag nehmen wir einen Ab-
zug für den Grundbaustein und für weitere abgeschlossene Bau-
steine vor. Einen Abzug für den Baustein Kapital bei Unfalltod neh-
men wir dabei jedoch nicht vor. In Ihren Versicherungsinformatio-
nen ist festgelegt, in welcher Höhe wir einen Abzug vornehmen.
Dort erläutern wir Ihnen auch die Gründe für diesen Abzug.

Wir sehen den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darle-
gen und beweisen. Wenn Sie uns aber dann nachweisen, dass der
Abzug in Ihrem Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe
angemessen ist, entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzte-
ren Fall - entsprechend herab.

8. Beitragsfreistellung und Kündigung des
Bausteins Kapital bei Unfalltod

Inhalt dieses Abschnitts:
8.1 Was gilt bei Beitragsfreistellung?
8.2 Was gilt bei Kündigung?

8.1 Was gilt bei Beitragsfreistellung?

Sie können den Baustein Kapital bei Unfalltod nicht beitragsfrei
stellen.

8.2 Was gilt bei Kündigung?

Sie können den Baustein Kapital bei Unfalltod kündigen. Sie haben
jedoch keinen Anspruch auf einen Rückkaufswert oder eine bei-
tragsfreie Leistung.
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Teil B - Pflichten für alle Bausteine

Hier finden Sie wesentliche bausteinübergreifende Pflichten und Obliegenheiten. Weitere Pflichten und Obliegenheiten finden Sie in Teil A.
Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für den gesamten Vertrag.

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

(1) Anzeigepflicht

a) Gegenstand der Anzeigepflicht
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entschei-
dung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen, erheblich sind.

Die Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen
Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme in Textform stellen.

b) Anzeigepflicht der versicherten Person
Wenn eine andere Person als Sie versichert werden soll, ist auch
diese - neben Ihnen - für die wahrheitsgemäße und vollständige
Beantwortung der in Textform gestellten Fragen verantwortlich.

c) Zurechnung der Kenntnis Dritter Personen
Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
ständen für Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist
dieser Person zugerechnet.

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung

a) Unsere Rechte bei einer Anzeigepflichtverletzung
Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus
den §§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den
dort genannten Voraussetzungen können wir
• vom Vertrag zurücktreten,
• von unserer Leistungspflicht frei sein,
• den Vertrag kündigen,
• den Vertrag ändern oder
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben.

Wir verzichten auf die uns nach § 19 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) zustehenden Rechte zur Vertragsänderung und Kündigung,
wenn die Anzeigepflichtverletzung unverschuldet erfolgt ist.

b) Rückkaufswert und Abzug bei Rücktritt oder Anfechtung
Wenn wir vom Vertrag zurücktreten oder den Vertrag wegen argli-
stiger Täuschung anfechten, zahlen wir den Rückkaufswert, der
auch im Falle Ihrer Kündigung gezahlt würde. Von diesem Betrag
nehmen wir einen Abzug vor. In Ihren Versicherungsinformationen
ist festgelegt, in welcher Höhe wir einen Abzug vornehmen. Dort
erläutern wir Ihnen auch die Gründe für diesen Abzug. Wir sehen
den Abzug als angemessen an. Dies müssen wir darlegen und be-
weisen. Wenn Sie uns aber nachweisen, dass der Abzug in Ihrem
Fall überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe angemessen ist,
entfällt der Abzug oder wir setzen ihn - im letzteren Fall - entspre-
chend herab.

c) Frist für die Ausübung unserer Rechte
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als
5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen,
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-

trägt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder argli-
stig verletzt haben.

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Täuschung erlischt,
wenn seit der Abgabe Ihrer Vertragserklärung 10 Jahre vergangen
sind.

(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung
Wenn wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag um
mehr als 10 Prozent erhöhen oder die Gefahrabsicherung für einen
nicht angezeigten Umstand ausschließen, können Sie den Vertrag
nach Maßgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) kündigen.

(4) Erweiterung oder Wiederherstellung des Versicherungs-
schutzes
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-
schutz nachträglich erweitert oder wiederhergestellt wird und des-
halb eine erneute Risikoprüfung erforderlich ist.

(5) Schriftformerfordernis
Die Ausübung des Rechts auf Rücktritt, Kündigung, Anfechtung
oder Vertragsänderung bedarf der Schriftform. Die Ausübung des
Rechts per Fax oder per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht.

(6) Empfangsvollmacht
Wenn Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten benannt
haben, gilt nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmäch-
tigt, eine von uns abgegebene Erklärung entgegenzunehmen.
Wenn auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden ist oder sein
Aufenthalt nicht ermittelt werden kann, so können wir den Inhaber
des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung als
bevollmächtigt ansehen.

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beach-

ten?
2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen

Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?
2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-

zeitig zahlen?

2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beach-
ten?

(1) Zahlungsperiode
Den Beitrag für Ihre Versicherung müssen Sie
• in einem einmaligen Beitrag zahlen oder
• als laufende Beiträge entsprechend der vereinbarten Zahlungs-

periode. In diesem Fall kann die Zahlungsperiode je nach Ver-
einbarung einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein
Jahr betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. Die
Beiträge sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsver-
tragsgesetz - VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungs-
periode.

(2) Fälligkeit der Versicherungsbeiträge

a) Erster oder einmaliger Beitrag
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass
der Versicherungsschutz erst später beginnen soll, wird der Beitrag
erst zu diesem Zeitpunkt fällig.
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b) Folgebeiträge
Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten Zah-
lungsperiode fällig, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fälligkeit unver-
züglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht.

Wenn eine Zahlung im Lastschriftverfahren (Absatz 5) vereinbart
ist, ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn
• wir den Beitrag bei Fälligkeit einziehen können und
• der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-

spricht.

Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie
dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem wir Sie in Text-
form (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zur Zahlung aufgefordert ha-
ben.

(4) Übermittlungsrisiko
Die Übermittlung des Beitrags erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Ko-
sten.

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren

a) SEPA-Lastschriftmandat
Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt werden.

b) Monatliche Beiträge
Monatliche Beiträge müssen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-
den.

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie
dies zu vertreten haben,
• können wir für die Zukunft verlangen, dass Zahlungen außer-

halb des Lastschriftverfahrens erfolgen;
• sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine

vierteljährliche Zahlungsperiode umzustellen.

Im Übrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2
und 2.3).

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen
Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

(1) Gefährdung des Versicherungsschutzes
Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen
Zahlung des Beitrags abhängig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinne von
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen, beginnt der Versicherungsschutz da-
her erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Für Ver-
sicherungsfälle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur
Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Ihre
Zahlung unverschuldet unterblieben ist.

Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief,
Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags
hingewiesen haben.

(2) Unser Rücktrittsrecht
Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn
Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten ha-
ben.

2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht recht-
zeitig zahlen?

(1) Verzug
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer
2.1 Absatz 2 b) zahlen, geraten Sie ohne weitere Zahlungsauffor-

derung in Verzug. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ersatz des
Schadens zu verlangen, der uns hierdurch entstanden ist.

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben.

(2) Fristsetzung
Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail)
eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens 2
Wochen betragen.

(3) Wegfall oder Minderung des Versicherungsschutzes bei er-
folglosem Fristablauf
Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-
frist eintreten, entfällt oder vermindert sich der Versicherungs-
schutz, wenn
• Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung

von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und
• wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-

wiesen haben.

(4) Unser Kündigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf
Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit
Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, können wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären.
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung in Ver-
zug sind, wird die Kündigung dann automatisch wirksam. Hierauf
werden wir Sie bei Kündigung ausdrücklich hinweisen.

(5) Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten Be-
trag nachzahlen
Unsere Kündigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort,
wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-
zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kündigung oder, wenn die
Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit
Ablauf der Zahlungsfrist.

Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
und der Nachzahlung eintreten, besteht jedoch kein oder nur ein
verminderter Versicherungsschutz.

3. Weitere Mitwirkungspflichten

Welche weiteren Mitwirkungspflichten haben Sie?

(1) Pflicht zur Übermittlung notwendiger Informationen, Daten
und Unterlagen
Wenn wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, Spei-
cherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen und Daten
zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, müssen Sie uns die hierfür not-
wendigen Informationen, Daten und Unterlagen bei Vertrags-
schluss oder auf Nachfrage unverzüglich - das heißt ohne schuld-
haftes Zögern - zur Verfügung stellen. Dies gilt auch, wenn sich
nachträglich Änderungen zu den von Ihnen bei Vertragsschluss
oder auf Nachfrage zur Verfügung gestellten Informationen, Daten
und Unterlagen ergeben.

Wenn ein Dritter Rechte an Ihrem Vertrag hat und auch dessen
Status für Datenerhebungen und Meldungen entscheidend ist, sind
Sie auch insoweit zur Mitwirkung verpflichtet.

(2) Notwendige Informationen
Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind alle Um-
stände, die für die Beurteilung Ihrer persönlichen steuerlichen An-
sässigkeit, der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die
Rechte an Ihrem Vertrag haben, und der steuerlichen Ansässigkeit
des Leistungsempfängers maßgebend sein können. Dazu zählen
vor allem die deutsche oder ausländische steuerliche Ansässigkeit,
die Steueridentifikationsnummer, das Geburtsdatum, der Geburts-
ort und der Wohnsitz.
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(3) Unterlassene Mitwirkung bei gesetzlicher Meldepflicht
Wenn für uns als Versicherer eine gesetzliche Meldepflicht be-
steht, müssen wir die notwendigen Informationen im Sinne von Ab-
satz 2 an in- oder ausländische Steuerbehörden melden. Wenn Sie
uns dann die notwendigen Informationen, Daten und Unterlagen
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, müssen Sie un-
geachtet einer bestehenden oder nicht bestehenden steuerlichen
Ansässigkeit im Ausland damit rechnen, dass wir Ihre Vertragsda-
ten an in- oder ausländische Steuerbehörden melden.

Wenn Sie Ihren Mitwirkungspflichten nach den Absätzen 1 und 2
nicht nachkommen, sind wir berechtigt, unsere Leistung zurückzu-
behalten. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die Erfüllung unserer
gesetzlichen Pflichten notwendigen Informationen zur Verfügung
gestellt haben.
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Teil C - Allgemeine Regelungen

Die Regelungen in Teil C gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist, für den gesamten Vertrag.

1. Beginn des Versicherungsschutzes

Wann beginnt der Versicherungsschutz?

(1) Grundsatz
Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Vertrags, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt.

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur
dann, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im
Sinne von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) zahlen. Wenn Sie den Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst
zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Zif-
fer 2.2 Absatz 1).

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes
eingetreten sind, leisten wir nicht.

(2) Erweiterung des Versicherungsschutzes
Wenn Sie den Versicherungsschutz nachträglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch für diese Erweiterung des Versicherungsschutzes.

2. Versicherungsschein

Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

(1) Inhaber
Wir können den Inhaber des Versicherungsscheins als berechtigt
ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, insbeson-
dere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir können aber verlan-
gen, dass uns der Inhaber des Versicherungsscheins seine Be-
rechtigung nachweist.

(2) Nachweis der Berechtigung bei Verfügungen
Wenn ein Berechtigter ein Bezugsrecht eingeräumt oder widerru-
fen hat oder Ansprüche abgetreten oder verpfändet hat, brauchen
wir den Nachweis der Berechtigung durch den Inhaber des Versi-
cherungsscheins nur dann anzuerkennen, wenn der bisherige Be-
rechtigte die Verfügung in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-
Mail) angezeigt hat.

3. Deutsches Recht

Welches Recht gilt für Ihren Vertrag?

Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Zuständiges Gericht

Wo können Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden?

(1) Zuständiges Gericht für Ihre Klagen gegen uns
Sie können aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das für unseren
Geschäftssitz oder für die Niederlassung zuständig ist, die Ihren
Vertrag verwaltet. Sie können auch bei dem Gericht Klage erhe-
ben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohn-
sitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist (z. B.
eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifähige
Personengesellschaft (z. B. eine Offene Handelsgesellschaft oder
eine Kommanditgesellschaft), bestimmt sich das zuständige Ge-
richt nach deren Geschäftssitz.

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, die ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden dürfen, können Sie auch dort
Klage erheben.

(2) Zuständiges Gericht für Klagen gegen Sie
Klagen aus dem Versicherungsvertrag müssen wir bei dem Gericht
erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren
Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben.

Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch
Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, können wir Klage bei
dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Nie-
derlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet.

Wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist (z. B.
eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifähige
Personengesellschaft (z. B. eine Offene Handelsgesellschaft oder
eine Kommanditgesellschaft), bestimmt sich das zuständige Ge-
richt nach deren Geschäftssitz. Ist deren Geschäftssitz unbekannt,
können wir Klage bei dem Gericht erheben, das für unseren Ge-
schäftssitz oder die Niederlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag
verwaltet.

(3) Zuständiges Gericht, wenn Sie außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz wohnen
Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhnlichen Aufent-
halts nach Vertragsschluss in einen Staat außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, kön-
nen sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versicherungsvertrag
oder der Versicherungsvermittlung ausschließlich bei dem Gericht
erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Niederlassung zu-
ständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet.

5. Verjährung

Wann verjähren die vertraglichen Ansprüche nach dem Ge-
setz?

(1) Verjährungsfrist und maßgebliche gesetzliche Regelungen
Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren nach § 195 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dauer und
Unterbrechung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) geregelt.

(2) Hemmung der Verjährung während unserer Leistungsprü-
fung
Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde,
ist dessen Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-
nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zugeht.
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Erläuterung von Fachausdrücken

Hier definieren wir wichtige Fachausdrücke. Im Text des ersten Bausteins haben wir diese Fachausdrücke mit einem "→" markiert. Beispiel:
→Versicherungsnehmer.

Ab Rentenbeginn garantierte Rente:
Die ab Rentenbeginn garantierte Rente zahlen wir ab Rentenbe-
ginn, solange die versicherte Person lebt. Sie besteht aus der bei
Vertragsschluss genannten Garantierente und den Leistungen, die
bis zum Rentenbeginn aus der zugeteilten laufenden Beteiligung
am Überschuss und der Beteiligung an den Bewertungsreserven
hinzukommen. Die Garantierente und damit die ab Rentenbeginn
garantierte Rente erhöht sich noch durch den zum Rentenbeginn
zugeteilten Schlussüberschussanteil, wenn Sie für die Beteiligung
am Überschuss nach Rentenbeginn Zusatzrente oder Auszahlung
der Überschussanteile vereinbart haben.

Aufschubdauer:
Die Aufschubdauer ist der gesamte Zeitraum vom vereinbarten
Versicherungsbeginn an bis zum vereinbarten Rentenbeginn. Sie
schließt demnach auch die Zeit bis zu einem neu vereinbarten
Rentenbeginn ein, zum Beispiel bei einem Aufschieben der Lei-
stung.

Ausgleichswert:
Der Ausgleichswert wird vom Familiengericht bestimmt. Er stellt
die Hälfte des Werts der in der Ehezeit erworbenen Anteile von An-
rechten, den sogenannten Ehezeitanteilen, dar (§1 Versorgungs-
ausgleichsgesetz).

Bankarbeitstag:
Bankarbeitstage, auch Geschäftstage genannt, sind die Tage, an
denen Kreditinstitute in Deutschland für den Publikumsverkehr ge-
öffnet sind. Bankarbeitstage sind demnach Montag bis Freitag.
Wochenenden und bundeseinheitliche Feiertage sowie der 24.12.
und 31.12. sind keine Bankarbeitstage.

Bewertungsreserven:
Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalan-
lagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bi-
lanz ausgewiesen sind.

Bezugsgröße:
Für die Beschreibung der jeweiligen Bezugsgrößen, auf die sich
die Überschussanteilsätze beziehen, verwenden wir versiche-
rungsmathematische Begriffe. Die Bezugsgrößen hängen vor al-
lem vom Baustein, vom Alter der versicherten Person, vom Ren-
tenbeginn und der Höhe des Garantiekapitals ab. Wir ermitteln die
Bezugsgrößen nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik.

Deckungskapital:
Das Deckungskapital der Versicherung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik mit den Grundlagen der Bei-
tragskalkulation berechnet. Es ist die Basis für den Rückkaufswert,
die Ablaufleistung und die Beteiligung an den Bewertungsreserven.

Deckungsrückstellung:
Versicherer sind gesetzlich verpflichtet, für ihre Verpflichtungen ge-
genüber ihren Versicherungsnehmern Deckungsrückstellungen zu
bilden. Sie entsprechen dem Betrag, der bereitgestellt werden
muss, damit zusammen mit künftigen Versicherungsbeiträgen die
garantierten Versicherungsleistungen finanziert werden können.
Die Deckungsrückstellung wird entsprechend der Vorschriften der
§§ 341 e und f des Handelsgesetzbuches (HGB) und der
Deckungsrückstellungsverordnung berechnet.

Kosten:
Kosten im Sinne dieser Bedingungen sind die Kosten, welche in
der Beitragskalkulation berücksichtigt wurden (Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie übrige Kosten). Zu den übrigen Kosten gehören
insbesondere Verwaltungskosten. Zu den Kosten im Sinne dieser
Bedingungen gehören außerdem die Kosten, die von uns aus be-
sonderen, von Ihnen veranlassten Gründen erhoben werden kön-
nen.

Mitversicherte Person:
Wenn Sie eine Hinterbliebenenrente abgeschlossen haben, ist die
mitversicherte Person diejenige Person, für die nach dem Tod der
versicherten Person die Hinterbliebenenrente lebenslang gezahlt
werden soll.

Partnerversicherungen:
Bei Partnerversicherungen gibt es mehrere versicherte Personen.
Regelungen in den Versicherungsbedingungen, die sich auf die
versicherte Person beziehen, gelten für Partnerversicherungen ent-
sprechend. Hierbei genügt es - wenn in den Versicherungsbedin-
gungen nicht abweichend geregelt -, dass der in den Versiche-
rungsbedingungen genannte Umstand bei einer der versicherten
Personen eintritt.

Rechnungsmäßiges Alter:
Das rechnungsmäßige Alter ist das jeweilige Alter der versicherten
Person - wobei ein bereits begonnenes, aber noch nicht vollende-
tes Lebensjahr hinzugerechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate
verstrichen sind.

Rechnungszins:
Der Rechnungszins ist der Zinssatz, der für die Finanzierung der
garantierten Leistungen erforderlich ist.

Rückstellung für Beitragsrückerstattung:
Die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) ist eine versiche-
rungstechnische Rückstellung im Jahresabschluss eines Versiche-
rers. Diese Rückstellung bildet den handelsrechtlichen Wert der
Ansprüche der Versicherungsnehmer auf künftige Überschussbe-
teiligung.

Tafeln:
Die Tafeln, die wir in der Versicherungsmathematik verwenden,
beschreiben mit Zahlen die Wahrscheinlichkeit und/oder Häufigkeit
von bestimmten Ereignissen. Sie sind Grundlage unserer Berech-
nungen, mit denen wir die Erfüllung unserer vertraglichen Ver-
pflichtungen sicherstellen können.

• Mit Sterbetafeln können wir jedem Todesfall eine bestimmte
Wahrscheinlichkeit zuordnen.

• Mit weiteren Tafeln können wir anderen Versicherungsfällen wie
zum Beispiel dem Eintritt und Wegfall der Berufsunfähigkeit oder
Pflegebedürftigkeit, der Sterblichkeit von Berufsunfähigen und
Pflegebedürftigen, der Wiederverheiratung etc. jeweils eine be-
stimmte Wahrscheinlichkeit zuordnen.

Teilungskosten:
Teilungskosten sind die Kosten, die dem Versorgungsträger durch
die interne Teilung entstehen. Die ausgleichspflichtige und die aus-
gleichsberechtigte Person tragen diese Kosten zu gleichen Teilen.
Informationen zur Höhe der Teilungskosten können Sie dem Pro-
duktinformationsblatt entnehmen.

Überschussanteilsatz:
Die Überschussanteilsätze legen wir als Prozentsätze bestimmter
Bezugsgrößen fest. Dies erfolgt jeweils für die einzelnen Über-
schuss- und Untergruppen sowie für die verschiedenen Arten der
Überschussanteile (siehe Ziffer 2.3 Teil A - Baustein Altersvorsor-
ge). Die Überschussanteilsätze werden jeweils in Prozent im An-
hang unseres Geschäftsberichts genannt oder dem Versicherungs-
nehmer auf andere Weise mitgeteilt.

Verantwortlicher Aktuar:
Jedes Lebensversicherungsunternehmen muss einen Verantwortli-
chen Aktuar bestellen. Diese Person muss zuverlässig und geeig-
net sein sowie ausreichende Kenntnis in der Versicherungsmathe-
matik und Berufserfahrung haben. Der Verantwortliche Aktuar ach-
tet insbesondere darauf, dass die Verpflichtungen gegenüber den
Versicherungsnehmern dauerhaft erfüllt werden können und dass
bei der Berechnung der Beiträge und der Deckungsrückstellung
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die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden (§ 141 Versi-
cherungsaufsichtsgesetz - VAG).

Versicherte Person:
Die versicherte Person ist diejenige Person, auf deren Leben die
Versicherung genommen wird. Die versicherte Person muss nicht
notwendigerweise der Versicherungsnehmer sein. Bei Partnerver-
sicherungen gibt es mehrere versicherte Personen.

Versicherungsnehmer:
Der Versicherungsnehmer ist derjenige, der die Versicherung be-
antragt hat. Er wird als solcher im Versicherungsschein genannt.
Die in den Versicherungsbedingungen festgelegten Rechte und
Pflichten betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer als Ver-
tragspartner.

Zusätzliche Aufschubdauer:
Den Zeitraum der Verlängerung, also die Zeit vom ursprünglichen
Rentenbeginn bis zum aufgeschobenen Rentenbeginn, nennen wir
zusätzliche Aufschubdauer. Die zusätzliche Aufschubdauer ist da-
mit ein Teil der Aufschubdauer.
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Allianz Lebensversicherungs-AG

Kostenübersicht für zusätzlichen Verwaltungsaufwand

Wenn aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand verur-
sacht wurde, dann gelten, sofern die Versicherungsbedingungen Ihres Vertrags die entsprechenden
Anlässe vorsehen, die nachfolgenden Kosten.

Nr. Anlass Betrag Erhebung
1 Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versiche-

rungsschein oder von Abschriften des Versiche-
rungsscheins 20 EUR derzeit nicht

2 Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen 3 EUR derzeit nicht
3 Bearbeitung von Zahlungsrückständen 20 EUR derzeit nicht
4 Bearbeitung von Rückläufern im Lastschriftverfah-

ren 3 EUR ja
5 Durchführung von Vertragsänderungen 40 EUR derzeit nicht
6 Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen 25 EUR derzeit nicht
7 Einholung individueller Erklärungen zur Entbin-

dung von der Schweigepflicht 15 EUR derzeit nicht
8 Beitragsübermittlung durch Sie aus einem Ort au-

ßerhalb des SEPA-Zahlungsraums* oder Leistungs-
übermittlung durch uns an einen Ort außerhalb
des SEPA-Zahlungsraums* 35 EUR derzeit nicht

Stand: 01. Juni 2015

* Es gilt seit dem 01. August 2014 der SEPA-Zahlungsraum und nicht mehr Deutschland.

Kostenübersicht für zusätzlichen Verwaltungsaufwand
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